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VORWORT  
 
ÖSTERREICH IST EIN LAND DER VIEL-

FALT. Schöne Kulturlandschaften, die Vielfalt an 
Pflanzen, Tieren und Lebensräumen machen unser 
Land einzigartig. Sie sind die Grundlagen für ein 
lebenswertes, gesundes und wirtschaftlich starkes 
Land. Diese Grundlagen gilt es zu sichern – für uns 
und unsere zukünftigen Generationen. 
Die Biodiversitäts-Strategie 2020+ zielt darauf ab, 
die Biodiversität in Österreich zu erhalten, den Ver-
lust an Arten, genetischer Vielfalt und Lebensräu-
men sowie deren Verschlechterung einzubremsen 
und die Ursachen der Gefährdungen aktiv anzuge-
hen und zu minimieren. 
 
 
 

Mein großer Dank gilt allen Mitgliedern der Natio-
nalen Biodiversitäts-Kommission, die diese Strate-
gie erarbeitet und einstimmig empfohlen hat. Jetzt 
geht es darum die notwendigen weiteren Schritte 
zur Umsetzung der österreichischen Ziele und Maß-
nahmen zur Biodiversität zu setzen. Das ist eine 
gemeinsame Aufgabe, die ich auch von allen Akteu-
ren und Stakeholdern der Biodiversitätspolitik Öster-
reich einfordern werde! 
Unser Ziel ist ein lebenswertes Österreich mit reiner 
Luft, sauberem Wasser, einer vielfältigen Natur 
sowie sicheren, qualitativ hochwertigen und leistba-
ren Lebensmitteln!   
Die Biodiversitäts-Strategie Österreich 2020+ ist 
eine wesentliche Grundlage dafür! 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ANDRÄ RUPPRECHTER 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft 
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VORBEMERKUNG 
 
 
MIT DER VORLIEGENDEN BIODIVERSI-

TÄTS-STRATEGIE ÖSTERREICH 2020+ erfüllt Ös-
terreich die Bestimmungen im Artikel 6 des Über-
einkommens über die biologische Vielfalt (BGBL. 
213/1995). Demnach hat jede Vertragspartei  
(a) nationale Strategien, Pläne oder Programme zur 

Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologi-
schen Vielfalt zu entwickeln oder zu diesem 
Zweck ihre bestehenden Strategien, Pläne und 
Programme anzupassen, […]; sowie 

(b) die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
biologischen Vielfalt, [...]  in ihre diesbezügli-
chen sektoralen oder sektorenübergreifenden 
Pläne, Programme und Politiken einzubeziehen.    

 

 

 
Die Biodiversitäts-Strategie Österreich 2020+ 
formuliert in fünf Handlungsfeldern und zwölf Zie-
len die Schwerpunkte, an denen sich die Akteure 
aus Bund, Länder und Gemeinden, NGOs sowie alle 
anderen relevanten Stakeholder künftig orientieren 
sollen, um die Biodiversität und ihre Ökosystem-
leistungen langfristig zu erhalten und zu fördern. 
Für den Erhalt der Biodiversität ist ein stärkeres und 
gemeinsames Engagement dringend nötig.  
Die Umsetzung der Biodiversitäts-Strategie ist 
eine gemeinsame Aufgabe. Die Umsetzung der 
Biodiversitäts-Strategie Österreich 2020+ erfolgt in 
rechtlicher und administrativer Hinsicht durch die 
gemäß Bundesverfassung zuständigen Gebietskör-
perschaften sowie den in der Strategie genannten 
weiteren Akteuren und Stakeholdern im Bereich der 
biologischen Vielfalt. Die Finanzierung soll durch 
einen breiten Mix an öffentlichen und privaten Mit-
tel sowie durch Inanspruchnahme der EU-Ko-
finanzierung erfolgen. Die Finanzierung der Umset-
zung ist für den Bund durch die im Rahmen der 

jeweiligen Finanzrahmengesetze vorgesehenen 
Mittel zu bedecken.  
Die aus VertreterInnen aller gesellschaftlichen 
Gruppen zusammengesetzte Nationale Biodiversi-
täts-Kommission wird die Umsetzung der Strategie 
und Erreichung ihrer Ziele begleiten und überprü-
fen. Die Mitglieder der Kommission berichten jähr-
lich über die in ihrem Zuständigkeitsbereich gesetz-
ten Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie und 
Erreichung ihrer Ziele. 2017 werden diese jährli-
chen Berichte zusammengefasst und der Kommissi-
on vorgelegt. Im Jahr 2020 sollen in einem umfas-
senden Evaluierungsbericht die Veränderungen 
gegenüber 2010 – sofern nicht andere Referenzjahre 
für Berichtspflichten vorgegeben sind – dargelegt 
werden. Allfällige Anpassungen und weitere strate-
gische Planungen werden ab 2020 entwickelt. 
 

DER PROZESS ZUR ENTWICKLUNG DER NEUEN 

BIODIVERSITÄTS-STRATEGIE ÖSTERREICH 2020+ 

 

2012 wurde vom BMLFUW gemeinsam mit den 
Bundesländern und Umweltbundesamt ein breites, 
partizipatives Projekt zur Entwicklung einer neuen 
Biodiversitäts-Strategie für Österreich gestartet. Ein 
erster Entwurf der Biodiversitäts-Strategie Öster-
reich 2020+ wurde vom Umweltbundesamt auf 
Basis der Ergebnisse von sieben thematischen 
Workshops erarbeitet. An diesen Workshops sowie 
der weiteren Entwicklung der Strategie und Ab-
stimmung haben die für den Bereich der Biodiversi-
tät relevanten Stakeholder und Entscheidungsträge-
rInnen auf verschiedenen Ebenen ‒ Ministerien, 
Bundesländer, Sozialpartner, Interessensvertretun-
gen, WissenschafterInnen, ExpertInnen, Grundbe-
sitzerInnen, NGOs u. v .a. m. ‒ teilgenommen. Die 
Nationale Biodiversitäts-Kommission hat in ih-
rer Sitzung am 28. August 2014 einhellig der 
vorliegenden Strategie zugestimmt und diese 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft empfohlen. 
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EINLEITUNG 
 
 
BIOLOGISCHE VIELFALT, DIE VIELFALT 

VON MIKROORGANISMEN, PILZEN, PFLANZEN 

UND TIEREN IST FÜR DIE MENSCHHEIT UNENT-
BEHRLICH. Sie schafft im Zuge der Stoffkreisläufe 
saubere Luft und sauberes Wasser, sorgt für frucht-
bare Böden und trägt zum Klima auf der Erde bei. 
Darüber hinaus ist Vielfalt Voraussetzung für unse-
re Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden in 
einer lebenswerten Umwelt sowie die Verfügbarkeit 
von nachwachsenden Rohstoffen, u. a. für Kleidung 
oder Baumaterial.  
Der Biodiversitätsverlust ist neben dem Klimawan-
del als die kritischste globale Umweltbedrohung zu 
sehen.1 Über die Höhe der anthropogen verursach-
ten Aussterberate gibt es unterschiedliche Schät-
zungen; alle weisen jedoch eine deutlich höhere 
Verlustrate als unter natürlichen Bedingungen aus. 
Weltweit sind rund 60 % aller Ökosysteme, 25 % 
der Säugetiere, 13 % der Vögel und 41 % der Am-
phibien gefährdet.2 Seit 1900 sind weltweit 75 % 
der genetischen Vielfalt landwirtschaftlicher Kultu-
ren verloren gegangen.3  

 
ÖSTERREICH IST REICH AN BIOLOGISCHER 

VIELFALT ‒ DIE JEDOCH AUCH GEFÄHRDET IST 

 

Aufgrund seiner klimatischen und topographischen 
Verhältnisse hat Österreich eine große biologische 
Vielfalt und zählt auch im mitteleuropäischen Ver-
gleich zu den artenreichsten Ländern. Die regional 
angepasste landwirtschaftliche Produktion in Öster-
reich trägt auch zu einer genetischen Vielfalt von 
Ökotypen, Sorten und Rassen bei. Diese Vielfalt zu 
erhalten ist Zielsetzung zahlreicher politischer Pro-
gramme und Projekte. In den letzten Jahren haben 
diese verstärkten Bemühungen im Natur- und Arten-
schutz zu einer Abschwächung des Artenrückgan-
ges in einigen Bereichen geführt. In anderen Be-
reichen der biologischen Vielfalt konnte noch keine 
Trendwende erreicht werden.  

                                                           
1 Europäische Kommission (2011): Mitteilung der Kommission an 

das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen. Lebensversicherung und Naturkapital: Eine 
Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020. Brüssel, 
3.5.2011, KOM(2011) 244 endgültig  

2 http://www.iucnredlist.org/about/summary-statistics  
3 www.fao.org/worldfoodsummit/english/fsheets/environment.pdf  

Zu den wesentlichen Gefährdungen der Biodiversi-
tät zählen neben dem Klimawandel, der Ausbrei-
tung gebietsfremder invasiver Arten, dem Dünge-
mittel- und Pestizideinsatz die zunehmende Boden-
versiegelung durch Siedlungs- und Infrastruktur-
baumaßnahmen, auch im Bereich der städtischen 
Grünräume sowie der Haus- und Kleingärten. Dies 
führt zu Verlust sowie zur Fragmentierung wich-
tiger Lebensräume. 
Luftschadstoffe durch den Verkehrs- und den Ge-
werbe- und Industriebereich haben die Standortbe-
dingungen in Waldgebieten und Grünlandstandorten 
verändert. Schwermetalle und Streusalz führen zu 
Beeinträchtigungen der Bodenlebewelt. 
Kommunale Grünflächen wie Parkanlagen, Indust-
rie- und Gewerbebrachen, Hausgärten, aber auch 
Infrastrukturbegleitflächen nehmen einen erhebli-
chen Teil der Gesamtfläche Österreichs ein und sind 
damit grundsätzlich in der Lage, auch einen wichti-
gen Beitrag zur Verbesserung der Artenvielfalt zu 
leisten. 
Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
nehmen in Österreich ca. 80 % der Landesfläche 
ein. Auf etwa 25 % der Landesfläche Österreichs 
wird in regional unterschiedlicher Intensität produk-
tionsorientierte konventionelle und Bio-Land-
wirtschaft betrieben. Die von Menschen geprägten 
Kulturlandschaften sind wichtiger Lebensraum für 
viele Tier- und Pflanzenarten. Die Art der Nutzung 
dieser Flächen sowie generell deren Erhalt spielen 
für die biologische Vielfalt daher eine wichtige 
Rolle. Um die vielfältigen Funktionen dieser Flä-
chen auch in Zukunft gewährleisten zu können, ist 
es wichtig, eine Balance zwischen „Schützen und 
Nützen“ zu finden. Nur eine standortangepasste, 
ressourceneffiziente Landbewirtschaftung trägt der 
Versorgungssicherheit Rechnung. 56 % des Grün-
landes werden in Österreich laut Grünem Bericht 
2013 extensiv genutzt, ein im Vergleich zu anderen 
Ländern überdurchschnittlich hoher Anteil.  
Die Roten Listen für ausgewählte Tiergruppen in 
Österreich zeigen, dass bei den Säugetieren 37 %, 
bei Vögeln 36 %, Kriechtieren 64 %, Lurchen und 
Fischen je 60 % einer Gefährdungskategorie zuge-
ordnet sind. Bei den Farn- und Blütenpflanzen wa-
ren vor rund 15 Jahren 40 % gefährdet. Von den 
488 in Österreich vorkommenden Biotoptypen, die 
vielfach auch durch die sich wandelnde Nutzung 
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und Bewirtschaftungsweise des Menschen entstan-
den sind, wurden 246 in den Kategorien gefährdet 
und stark gefährdet eingestuft, 33 sind von der voll-
ständigen Vernichtung bedroht. Fünf Biotoptypen 
sind vollständig vernichtet.4 Gemäß Art. 17 Bericht 
2013 sind im Grünland 17 % der Schutzgüter ge-
mäß FFH-RL in der alpinen und 5 % der Schutzgü-
ter in der kontinentalen Region in einem günstigen 
Erhaltungszustand.5 
 

ERFOLGE IM BIODIVERSITÄTSSCHUTZ – 

BEISPIELE 

 

Die Gesamtfläche der naturschutzrechtlich verord-
neten Gebiete beträgt 27 % des Bundesgebietes. 
Davon sind aktuell 16 % der Bundesfläche als Natu-
ra 2000-Gebiet, Nationalpark oder Naturschutzge-
biet streng geschützt und fast 11 % entfallen auf 
weniger streng geschützte Gebiete, wie z. B. Land-
schaftsschutzgebiete. 
Projekte zur Verbesserung der ökologischen Situa-
tion erfolgen durch öffentliche wie auch private 
Organisationen, vielfach mit EU-Ko-Finanzierung. 
Mit dem Österreichischen Programm für Umweltge-
rechte Landwirtschaft (ÖPUL) und den Wald-
Umweltmaßnahmen (WUM) wird eine umweltge-
rechte, extensive und den natürlichen Lebensraum 
schützende Land- und Forstwirtschaft gefördert. 
Diese Maßnahmen leisten daher wichtige Beiträge 
zur Erreichung der Biodiversitäts-Ziele im landwirt-
schaftlichen Bereich. In der europäischen Union ist 
Österreich Vorreiter im Biolandbau. Mit der Förde-
rung von seltenen Kulturpflanzensorten und von 
Pflanzensorten für den Biolandbau werden Maß-
nahmen zur Erhöhung der genetische Diversität in 
der Landwirtschaft gesetzt. Österreich verzichtet 
aus ökologischen, gesundheitspolitischen sowie 
sozio-ökonomischen Gründen auf den landwirt-
schaftlichen Anbau gentechnisch veränderter Orga-
nismen (GVO). Die Erhaltung und Verbesserung 
der biologischen Vielfalt wird von einer nachhalti-
gen Waldbewirtschaftung gefördert. Zum Beispiel 
können kleinflächige Nutzungen im Kleinwald ein 
Mosaik an Lebensräumen schaffen. Insbesondere 
Förderungen aus der EU-Umwelt-Förderschiene 
„L'Instrument Financier pour l'Environnement“ 
(LIFE) wurden in Österreich für die Renaturierung 
von Lebensräumen eingesetzt. 

                                                           
4 Zehnter Umweltkontrollbericht. Umweltsituation in Österreich. 

REP-0410, Umweltbundesamt, Wien 
5 Umweltbundesamt (2013): Ausarbeitung des österreichischen 

Berichtes gemäß Art. 17 FFH-Richtlinie, Berichtszeitraum 2007‒
2013. Bericht im Auftrag der Verbindungsstelle der Länder, Wien. 

 

 
Zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit werden so-
wohl durch öffentliche Einrichtungen wie auch 
durch NGOs6 Kampagnen durchgeführt, Informati-
onsmaterial erarbeitet, Besucherzentren errichtet, 
Führungen angeboten, und diverse Medien genutzt. 
Die Kampagne „vielfaltleben“ hat mit großem Er-
folg Schutzprojekte aber auch Projekte zur Verstär-
kung des Bewusstseins der Öffentlichkeit durchge-
führt. Ein Biodiversitäts-Gemeinde-Netzwerk wur-
de errichtet. Im Rahmen des Projektes „National-
parks Austria Öffentlichkeitsarbeit 2012‒2014“ 
wurden öffentlichkeitswirksame Maßnahmen durch-
geführt. Mit diesen österreichweiten Informations-
Kampagnen soll der Bekanntheitsgrad und die Be-
deutung der Biodiversität erhöht werden. 
Es wurden zahlreiche, spezifische Naturschutzmaß-
nahmen durchgeführt, u. a. für gefährdete Pflanzen- 
und Tierarten, wie z. B. Sand-Schwertlilie, Fluss-
perlmuschel, Greifvögel, Tagfalter und Käfer. Moo-
re und Fließgewässer wurden renaturiert, Wiesen 
und Wälder durch extensive Bewirtschaftung öko-
logisch verbessert. Für Vögel und Amphibien wur-
den Nist-, Brut- oder Laichstätten geschaffen.  
 
DIE RAHMENBEDINGUNGEN DER 

BIODIVERSITÄTS-STRATEGIE ÖSTERREICH 2020+  

 

Die Biodiversitäts-Strategie Österreich 2020+ ist in 
eine Vielzahl von rechtlichen und politischen Rah-
menbedingungen eingebettet. Die wesentlichen 
rechtlichen Grundlagen auf internationaler und EU-
Ebene bilden das Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt, die Fauna-Flora-Habitat- und die 
Vogelschutz-Richtlinie, die Wasserrahmenrichtlinie 
und die neue Verordnung zu gebietsfremden invasi-
ven Arten. Auf nationaler Ebene sind die Natur-
schutzgesetze der Bundesländer maßgeblich, die 
durch weitere Rechtsnormen der Länder, wie bei-
spielsweise Artenschutz- und Schutzgebietsverord-
nungen ergänzt werden. Bedeutung für die biologi-
sche Vielfalt hat auch die Nationalpark-Strategie. 
                                                           
6 Nichtregierungsorganisationen (Non Governmental Organisation 

NGO) 
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Darüber hinaus sind gesetzliche Regelungen wie 
z. B. das Forstgesetz, und Regelungen aus anderen
Sektoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die 
Landnutzung haben, wie beispielsweise die Raum-
planung, Verkehrsplanung, Wasserwirtschaft, Jagd 
und Fischerei von Bedeutung. Auch bilden die ein-
schlägigen Protokolle der Alpenkonvention, Berner-, 
Bonner- und Ramsar-Konvention, als auch das 
Umwelt-Strafrecht sowie die Aarhus-Konvention 
wichtige Rahmenbedingungen. Die EU-Biodiversi-
täts-Strategie 2020, die Strategien des Bundes und 
der Länder zu verschiedenen Themenbereichen 
stellen wesentliche politische Ziele und Absichten 
dar. Auch die Strategien oder Planungskonzepte 
anderer Sektoren sind für die biologische Vielfalt 
relevant, wie z. B. die Energiestrategie Österreich, 
der Nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel, die 
Österreichische Tourismusstrategie, das Österrei-
chische Raumentwicklungskonzept, der Gesamtver-
kehrsplan Österreich oder Planungen auf regionaler 
Ebene, wie regionale Entwicklungsprogramme oder 
Flächenwidmungspläne. 
Im Grunde ist festzuhalten, dass nahezu alles 
menschliche Tun und damit auch nahezu alle recht-
lichen Bestimmungen auf den Erhalt und die Ent-
wicklung der biologischen Vielfalt Einfluss haben 
können. Der Schutz der biologischen Vielfalt trägt – 
und soll auch in Zukunft – zum Erhalt des Wirt-
schaftsstandorts Österreich beitragen. In vielen 
Bereichen ist es daher wichtig, gesamtheitliche 
Lösungsstrategien unter Einbindung aller gesell-
schaftlichen Akteure zu entwickeln. 

Vision und Ziel der EU-Biodiversitäts-
Strategie 2020 

Die Vision für 2050  
Schutz, Wertbestimmung und Wiederherstellung 
der biologischen Vielfalt und der von ihr erbrach-
ten Dienstleistungen – des Naturkapitals – der 
Europäischen Union aufgrund des Eigenwerts der 
biologischen Vielfalt und ihres fundamentalen 
Beitrags zum Wohlergehen der Menschen und 
zum wirtschaftlichen Wohlstand, um katastropha-
le Veränderungen, die durch den Verlust der bio-
logischen Vielfalt verursacht werden, abwenden 
zu können.  

Das Ziel für 2020  
Aufhalten des Verlustes an biologischer Vielfalt 
und der Verschlechterung der Ökosystemdienst-
leistungen in der Europäischen Union und deren 
weitest mögliche Wiederherstellung bei gleich-
zeitiger Erhöhung des Beitrags der Europäischen 
Union zur Verhinderung des Verlustes an biolo-
gischer Vielfalt weltweit.  

Europäische Kommission (2011): Mitteilung der Kom-
mission an das Europäische Parlament, den Rat, den Eu-
ropäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen. Lebensversicherung und Natur-
kapital: Eine Biodiversitäts-Strategie der EU für das Jahr 
2020. Brüssel, 3.5.2011, KOM(2011) 244 endgültig.  
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HANDLUNGSFELD – 
BIODIVERSITÄT KENNEN UND 
ANERKENNEN 
 
 
ZIEL 1  BEDEUTUNG DER BIODIVERSITÄT 

IST VON DER GESELLSCHAFT ANERKANNT 

--- Die Wertschätzung der Biodiversität in der 
Gesellschaft hat sich erhöht (2020). 

--- Mehr Partner aus verschiedenen Bereichen 
und ein erhöhter Anteil der allgemeinen Öf-
fentlichkeit unterstützen die Erhaltung und 
die Entwicklung der biologischen Vielfalt. 

--- Verstärkte Beteiligung der betroffenen Öf-
fentlichkeit bei biodiversitätsrelevanten Pro-
jekten ist erreicht. 

 
HINTERGRUND 

Verantwortung für die Erhaltung der Biodiversität 
wird nur dann wahrgenommen werden, wenn das 
Wissen über Arten, Ökosysteme und deren komple-
xe Wechselwirkungen verfügbar ist. Auch das Wis-
sen inwieweit persönliche und politische Entschei-
dungen die Biodiversität beeinflussen können, muss 
vorhanden sein. Es braucht die Integration von Bio-
diversitätsanliegen in allen relevanten Fachplanun-
gen oder Strategien (z. B. Tourismusstrategie, Ener-
giestrategie, Infrastrukturprojekte, Raumplanung).  
 
MASSNAHMEN 

--- Zielgruppenorientierter Ausbau der Öffentlich-
keitsarbeit, z. B. Erfordernisse zur praktischen 
Umsetzung der EU-Naturschutz-Richtlinien, 
Bedeutung von Ökosystemen und ihrer Leistun-
gen, Zusammenhänge zwischen Konsumverhal-
ten und Biodiversität sowie Bewirtschaftung 
und Biodiversität, insbesondere auch für 
Grundeigentümer und Landnutzungsberechtigte 

--- Fortsetzung und Entwicklung österreichweiter 
und spezifischer Kampagnen, z. B. vielfaltleben, 
Nationalparks Austria, 
www.naturbeobachtung.at, Natur im Garten, 
Biodiversität in der Stadt, www.muttererde.at  

--- Einrichtung von sektorenübergreifenden Platt-
formen, z. B. Biodiversität und Gesundheit, 
„Business and Biodiversity“  

--- Verbesserung des Wissenstransfers zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft, insbesondere 
EntscheidungsträgerInnen in der Wirtschaft, 
Multiplikatoren und naturnutzenden Berufs-
gruppen, HausgartenbesitzerInnen und Erho-
lungssuchenden  

--- Ausbau der Lehrpläne aller Bildungsstufen im 
Hinblick auf das Verständnis von Biodiversität, 
deren Dynamik und umfassenden Wert, auf das 
Konzept der Ökosystemleistungen sowie auf 
Handlungsoptionen für den Erhalt der Biodiver-
sität  

--- Ausbau der Angebote in der Erwachsenenbil-
dung, z. B. http://www.vhs.or.at/, LFIs und 
NGOs, insbesondere auch Weiterbildungs- und 
Beratungsveranstaltungen für Land- und Forst-
wirtInnen und BeraterInnen 

--- Weiterentwicklung des Angebotes öffentlicher 
Medien (ORF) im Rahmen ihres Bildungsauf-
trages  

--- Verstärkte Nutzung von social media, z. B. 
Facebook, Twitter, Blogs, Apps, um junge 
Menschen zu erreichen 

--- Bewusstseinsbildung zur Erhaltung der Bio-
diversität auf Flächen mit Vorbildwirkung im 
öffentlichen Raum (Gemeinden, Städte, öffent-
liche Einrichtungen) 
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Evaluierungsparameter:  

--- Aktivitäten zur Förderung der Biodiversi-
tät (MOBI B1) 

--- Anzahl der positiven Medienberichterstat-
tungen über Biodiversität und Natur-
schutz (Clippings) 

--- Anzahl der Partner der Kampagne 
vielfaltleben  

--- Anerkennung der Bedeutung der Werte der 
Biodiversität durch die Gesellschaft sowie 
durch spezifische, biodiversitätsrelevante 
Sektoren (österreichweite, repräsentative 
bzw. sektorale Umfragen)  

--- Auswertungen von Zuseherquoten relevanter 
Sendungen im Fernsehen (ORF sowie ande-
rer Sender)  

--- Zugriffe/Bewertungen in ausgewählten bio-
diversitätsrelevanten social media (likes) 
z. B. Nationalparks Austria 

--- Wissensvermittlung im Biologieunterricht in 
Pflichtschulen (Messgröße: Schulstunden) 

--- Besuche von Schulklassen/Unter-
nehmen/Institutionen in Nationalparks, Na-
turparks oder anderen Schutzgebieten 

--- Anzahl errichteter Kommunikations- und 
Vernetzungsplattformen zum Thema Bio-
diversität 

--- Höhe der ausgegebenen Mittel für biodiversi-
tätsbewusstseinsbildende Maßnahmen in 
Förderbereichen (z. B. Ländliche Entwick-
lung-LE, Europäische Territoriale Zusam-
menarbeit-ETZ, LIFE) 

--- Anzahl von neuangelegten Biodiversitätsflä-
chen im öffentlichen Raum  

 
Umsetzungsakteure7: Ämter der Landesregierun-
gen, BMBF, BMLFUW 
Weitere Akteure: Ausbildungs- und Weiterbil-
dungseinrichtungen (Universitäten, Fachhochschu-
len, Volkshochschulen, Schulen), ASFINAG, BFW, 
BMWFW, Botanische und Zoologische Gärten, 
EVUs, LFIs, Naturkundliche Museen, Naturschutz-
akademien, ÖBB, Städte und Gemeinden sowie 
NGOs 

                                                           
7 Die Listung der Akteure erfolgt in alphabetischer Reihenfolge 

ZIEL 2  BIODIVERSITÄTSFORSCHUNG UND 

BIODIVERSITÄTSMONITORING SIND 

AUSGEBAUT 

--- Kenntnisse über die Biologie und Ökologie 
von Arten und Lebensräumen sowie zur Ta-
xonomie sind ausgebaut (2020+). 

--- Kenntnisse über die Zusammenhänge zwi-
schen menschlichem Handeln und Biodiver-
sität sind verbessert (2020+). 

--- Daten zu Status und Trends von Arten, deren 
genetischer Diversität und Lebensräumen 
sowie Einflussfaktoren und Erhaltungsmaß-
nahmen sind vorhanden (2019, 2020+).  

--- Erkenntnisse und Daten werden in politi-
schen Entscheidungen berücksichtigt. 

 
HINTERGRUND 

Fundierte wissenschaftliche Grundlagen zu den 
aktuellen Herausforderungen, sei es der Zusammen-
hang von Landnutzungsänderungen, Ökosystemleis-
tungen und Biodiversität, oder Klimawandel und 
Biodiversität, sind auch Voraussetzungen für eine 
Bewertung der Gefahren und Risiken für die Bio-
diversität und die angemessene Entwicklung von 
Maßnahmen. Der österreichische Rat für Forschung 
und Technologieentwicklung empfiehlt übergrei-
fende Schwerpunktsetzungen über alle Ressortzu-
ständigkeiten für ausgewählte Schwerpunktthemen 
mit gesellschaftlicher oder strategischer Bedeutung 
für Österreich. Biodiversitätsforschung ist ein Mus-
terbeispiel für die Notwendigkeit, sektorenübergrei-
fend vorzugehen und bietet sich als ein „Bund-
Bundesländer-Kooperationsprojekt“ an. 
Biodiversitätsmonitoring ist erforderlich um Zu-
standsveränderungen der biologischen Vielfalt zu 
verfolgen. Auf Basis von Daten aus bestehenden 
und auch eigens eingerichteten Monitoring-Projek-
ten und weiteren Aktivitäten (z. B. Biotopkartierun-
gen) zur Erfassung von Arten und Lebensräumen 
werden Berichte, z. B. nach Art. 17 der FFH-Richt-
linie und Art. 12 der Vogelschutz-Richtlinie, er-
stellt.  
Technologische Entwicklungen und Innovationen 
werden als Voraussetzung für die Sicherung von 
Lebensqualität und Wohlstand für zukünftige Gene-
rationen gesehen. Die notwendige Stärkung der 
Forschung, Entwicklung und Umsetzung neuer 
Technologien innerhalb und außerhalb Österreichs 
muss mögliche Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt einbeziehen.  
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MASSNAHMEN 

--- Bekenntnis zur organismischen und ökosyste-
maren Biodiversitätsforschung sowie einer lö-
sungsorientierten transdisziplinären Forschung 
in nationalen Forschungsprogrammen, insbeson-
dere zu Einflussfaktoren auf die Biodiversität  

--- Bewertung der Gefahren und Risiken sowie der 
Chancen für die Steuerung der Einflussfaktoren 
auf die Biodiversität und daraus abgeleitet die 
Entwicklung von Handlungsoptionen für 
Schutzmaßnahmen (inkl. Beweissicherung/Er-
folgskontrolle) 

--- Förderung von open-access Publikationen ent-
sprechend der Berliner Deklaration8 

--- Erfassung und regelmäßige Überwachung (Mo-
nitoring), primär von EU-rechtlichen Schutzgü-
tern (gemäß FFH- und Vogelschutz-Richtlinie) 
sowie weiterer Ausbau und Harmonisierung be-
stehender Datenmanagementstrukturen für die 
Erfassung, Haltung und Auswertung relevanter 
Informationen, z. B. für die Berichtslegungen 
gemäß Art. 17 der FFH-Richtlinie und Art. 12 
der Vogelschutz-Richtlinie sowie für andere 
verpflichtende Berichtslegungen, z. B. CBD, 
Ramsar, Alpenkonvention 

--- Aktualisierung ausgewählter Roter Listen für 
Österreich und auf Bundesländerebene, Erarbei-
tung neuer Roter Listen für ausgewählte Arten-
gruppen mit hohem Indikatorwert oder hoher 
Relevanz für Ökosystemleistungen  

--- Ausbau von flächendeckenden Biotopkartierun-
gen  

--- Weiterführung der im Rahmen der Österreichi-
schen Raumordnungskonferenz begonnenen 
Arbeiten zur Entwicklung einer österreichwei-
ten Landnutzungserhebung gemäß Landinfor-
mationssystem Austria/LISA-Standards  

--- Ausbau der Ausbildung im Bereich Biodiversi-
tätsforschung, taxonomischer Grundlagenfor-
schung sowie der taxonomisch-systematischen 
Wissensvermittlung in der Lehramts- und Wis-
senschaftsausbildung an Universitäten, Fach-
hochschulen und außeruniversitären Einrichtun-
gen 

                                                           
8 Berliner Deklaration über den offenen Zugang zu wissenschaftli-

chem Wissen zielt darauf ab, das Internet als Instrument zur Ver-
breitung von wissenschaftlichen Kenntnissen zu fördern. Diese 
Möglichkeiten der Wissensverbreitung über das Internet müssen 
nach dem Prinzip des offenen Zugangs (Open Access-Paradigma) 
gefördert werden. 
http://openaccess.mpg.de/68053/Berliner_Erklaerung_dt_Version
_07-2006.pdf.  

 Eine weitere Entwicklung erfolgte durch die Deklaration von San 
Francisco, die die Nutzung von Primärdaten fordert. Auch diese 
wurde von österreichischen Forschungseinrichtungen unterzeichnet. 

--- Förderung von wissenschaftlichen Sammlungen 
unter Berücksichtigung innovativer Entwick-
lungen und moderner Technologien und Ver-
netzung von Datenprovidern (z. B. Global Bio-
diversity Information Facility-GBIF, Biofresh, 
Austrian Barcoding of Life-ABOL)9 

--- Entwicklung von Methoden zur Integration von 
Biodiversitätsauswirkungen in Lebenszyklusana-
lysen (Life Cycle Assessment-Methoden) in 
Abstimmung mit den relevanten internationalen 
Entwicklungen 

--- Überprüfung bestehender biodiversitätsrelevan-
ter Monitoringprogramme hinsichtlich ihrer Aus-
sagekraft in Bezug auf Klimawandelanpassung  

--- „Horizon scanning“ von Entwicklungen und 
Gefährdungsfaktoren der Biodiversität z. B. 
Szenarien- und Prognosemodellentwicklungen  

--- Etablierung neuer Konzepte zur Erhebung der 
Biodiversität unter Mithilfe der Bevölkerung 
(z. B. Citizen Science mit Smartphone Apps) 
und von LandbewirtschafterInnen (z. B. aktiver 
Einbezug von Land- und ForstwirtInnen in Bio-
diversitätsmonitoring-Projekte) in Zusammen-
arbeit mit der Erfassung durch Experten 

--- Erfassung der Bodenbiodiversität und deren 
Ökosystemleistungen  

 

Evaluierungsparameter:  

--- Anzahl der Berichte und peer-reviewed10 
Publikationen zur Biodiversitätsforschung 
mit Beteiligung nationaler Einrichtungen  

--- Reduktion der Anzahl der Schutzgüter 
von europäischer Bedeutung, die derzeit 
noch als „unknown“ eingestuft sind (für 
EU-Berichtspflichten) 

--- Fläche, die durch aktuelle Biotopkartie-
rungen abgedeckt ist 

--- Anzahl/Teilnehmer an biodiversitätsbezoge-
nen Weiterbildungs- und Beratungsveranstal-
tungen für Land- und ForstwirtInnen und an-
dere Akteure 

 
Umsetzungsakteure: Ämter der Landesregierun-
gen, BMWFW 
Weitere Akteure: AGES, außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen, BFW, BMG (GVO For-
schung), BMLFUW, BMVIT, Fachhochschulen, 
LKÖ, LFBÖ, Naturwissenschaftliche Sammlungen, 
ÖAW, Schutzgebietsverwaltungen, Umweltbundes-
amt, Universitäten sowie NGOs 
                                                           
9 www.freshwaterbiodiversity.eu, ABOL: Austrian Barcode of Life 
10 Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten durch unabhängige 

FachexpertInnen  



 
 ---     12     ---

HANDLUNGSFELD – 
BIODIVERSITÄT NACHHALTIG 
NUTZEN 
 
 
ZIEL 3  LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 

TRAGEN ZUR ERHALTUNG UND VERBESSERUNG 

DER BIODIVERSITÄT BEI 

--- Erhöhung der Flächen mit biodiversitätsrele-
vanten Agrarumweltmaßnahmen (2020). 

--- Der Erhaltungszustand von Arten und Le-
bensräumen, die von der Land- oder Forst-
wirtschaft abhängen oder von ihr beeinflusst 
werden, ist gemessen am Referenzszenario 
2010 messbar verbessert (2020). 

--- Verbesserung der Entwicklung beim Farm-
land Bird Index (2020)11. 

--- Gesamtbestand der seltenen Nutztierrassen 
ist stabil bis leicht steigend. 

--- Zahl der Bienenvölker ist auf 400.000 erhöht 
(2020). 

--- Totholzanteil und Altbäume, besonders in 
den bisher gering ausgestatteten Naturräumen 
des Alpenvorlandes, insbesondere des Mühl- 
und Waldviertels und des sommerwarmen 
Ostens ist erhöht (2020+). 

--- Traditionelles Wissen ist erhalten (2020).  

 
HINTERGRUND 

Die Art und Intensität der land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung ist entscheidend für das Vorkom-
men und den Zustand von zahlreichen Arten und 
Lebensräumen in der Kulturlandschaft. Ein hoher 
Anteil semi-natürliche Flächen (z. B. Brachland) an 
der landwirtschaftlichen Fläche ist dabei entschei-
dender Faktor für Ausbau und Erhalt der Biodiversi-
tät. Dabei ist es wichtig, die wirtschaftlichen und 
sozialen Rahmenbedingungen, die die land- und 
forstwirtschaftliche Praxis stark beeinflussen und 
vor allem auch durch den Handel und die verarbei-
tende Industrie geprägt werden, mit zu berücksich-
tigen. Viele heute als naturschutzfachlich wertvoll 
angesehene Biotoptypen wurden insbesondere auch 
durch die traditionelle Land- und Forstwirtschaft 
geschaffen; zahlreiche Tier- und Pflanzenarten so-

                                                           
11 Eine Trendumkehr beim Farmland Bird Index wird auch zusätzli-

che Maßnahmen anderer Sektoren erfordern. 

wie ihre Habitate sind von der Fortführung einer 
extensiven Nutzung abhängig. Mehr als 80 % der 
Landesfläche Österreichs ist Kulturlandschaft. Etwa 
ein Drittel wird landwirtschaftlich genutzt, davon 
etwas mehr als die Hälfte als Grünland, der Rest 
wird als Ackerland bewirtschaftet. Die Sicherung 
eines dynamischen, ländlichen Raumes mit Erhalt 
seiner vielfältigen Aufgaben und Funktionen für die 
Gesellschaft muss auch in Zukunft gewährleistet 
sein. Nahezu die Hälfte der Landesfläche ist mit 
Wäldern bedeckt, die zum überwiegenden Teil auch 
forstwirtschaftlich genutzt werden. Zentrale Bedeu-
tung kommt auch der Raumordnung mit ihren pla-
nerischen Vorgaben zur Siedlungs- und Verkehrs-
entwicklung zu. Eine zu intensive, mit zu hohem 
Dünger- und Pestizideinsatz arbeitende Landwirt-
schaft hat ebenso wie die Nutzungsaufgabe negative 
Auswirkungen auf Biodiversität und damit verbun-
dene Ökosystemleistungen. Die land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung unterliegt regional unterschied-
lichen Rahmenbedingungen und erfordert somit 
standortangepasste Konzepte zur Biodiversitätsbe-
wertung und -förderung.  
Für die Landwirtschaft und in geringem Ausmaß für 
die Forstwirtschaft von besonderer Bedeutung ist 
die Ausrichtung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) der Europäischen Union. Ihre Wirksamkeit 
ist, auch durch die spezifische Zielausrichtung, 
unterschiedlich stark ausgeprägt. Das ÖPUL trägt 
mit seinen Maßnahmen direkt und indirekt zur Er-
haltung der Biodiversität bei, indem es z. B. auch 
die Anpassung der modernen Landnutzung an die 
Bedürfnisse von Arten und Lebensräumen ermög-
licht. Die Dokumentation der Landschaftselemen-
te12 gibt wichtige Informationen über die strukturel-
le Vielfalt in der Kulturlandschaft. Die Herausforde-
rung der Zukunft ist die Erhaltung und Förderung 
der Biodiversität mit nachhaltiger Ernährungssiche-
rung und -sicherheit („food security“) in Einklang 
zu bringen.  

                                                           
12 AMA-Erhebung der Landschaftselemente: Bäume/Büsche; He-

cken/Ufergehölze; Gräben; Feldgehölze etc. 
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Aufgrund der hohen Waldausstattung ergibt sich der 
große Stellenwert des Waldes für den Schutz der 
heimischen Arten und Lebensraumvielfalt. Aller-
dings steht auch die Waldbiodiversität im Span-
nungsfeld vielfältiger, gesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Ansprüche an den Wald. Um die Nutz-, 
Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungswirkung des 
Waldes13 langfristig zu sichern, bedarf es intakter 
Waldökosysteme. Ausreichend große Prozess-
schutzgebiete dienen dem Schutz von Arten und 
Lebensgemeinschaften, die an frei ablaufende, na-
türliche Prozesse im Wald gebunden sind.14 
Der Erhalt der biologischen Vielfalt ist eng mit 
traditionellem Wissen und Gebräuchen verbunden, 
insbesondere im Alpenland Österreich. Österreich 
hat sich dazu bekannt, das Wissen und die Praktiken 
im Umgang mit der Natur zu erhalten. 
 
MASSNAHMEN  

--- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen 
zur Gewährleistung eines „günstigen Erhal-
tungszustandes“ für die FFH-Schutzgüter der 
Agrarlandschaft und der Wälder, wie z. B. in-
terdisziplinäre und partizipativ entwickelte pra-
xisnahe Bewirtschaftungsleitlinien 

--- Effektive Nutzung verfügbarer Mittel für Flä-
chenzahlungen sowie Projektförderungen zum 
Schutz der Biodiversität im Programm für die 
Ländliche Entwicklung  

--- Einrichtung von 5 % ökologischer Vorrangflä-
chen (z. B. Blühstreifen) in der Form, dass bio-
diversitätsbezogene Ökosystemleistungen, Ver-
netzungs- und Trittsteinfunktionen durch Agrar-
umweltmaßnahmen optimiert werden  

--- Erhaltung von Dauergrünland, insbesondere von 
extensiven Flächen sowie weiterer Flächen mit 
hohem Wert für den Naturschutz. Erhaltung des 
aktuellen Anteils der High Nature Value-HNV-
Flächen sowie eine biodiversitätsfördernde Of-
fenhaltung der Kulturlandschaft durch Maß-
nahmen im ÖPUL 

--- Beibehaltung der spezifischen Unterstützung 
von landwirtschaftlichen Betrieben zur Erhal-
tung der Biodiversität insbesondere in benach-
teiligten Gebieten  

--- Sicherung und Ausbau der regional angepassten 
Nutztierrassen in-situ, on-farm (in landwirt-
schaftlichen Betrieben) sowie ex-situ, auch von 
Honigbienen  

--- Sicherung von Kulturpflanzensorten in-situ, on-
farm (in landwirtschaftlichen Betrieben) sowie 

                                                           
13 Forstgesetz 1975 (BGBl. 440/1975) i.d.g.F.  
14 Im Sinne der EU-Biodiversitäts-Strategie 2020 (Ziel 2, Ziel 3)  

ex-situ (in Sammlungen wie botanischen Gär-
ten, Genbanken) 

--- Sicherung der Ackerbegleitarten  
--- Sicherung des freien Tausches von Saatgut 

seltener Sorten  
--- Stärkung des Bewusstseins über die Bedeutung 

traditioneller Formen der Nutzung der biologi-
schen Vielfalt und der damit verbundenen kul-
turellen Vielfalt in Österreich sowie Förderung 
des lokalen Erfahrungswissens über traditionel-
le Kulturarten und der genetischen Vielfalt 
(Sorten, Ökotypen, landeskultureller Wert)  

--- Fortführung nationaler Dialoge in der Land- 
und Forstwirtschaft, insbesondere zur Umset-
zung von EU-Vorgaben (z. B. Saatgut-Dialog, 
Walddialog, Natura 2000-Plattform) 

--- Umsetzung von effektiven Maßnahmen zum 
Schutz von Honig- und Wildbienen  

--- Umsetzung der Maßnahmen des Österreichi-
schen Wald-Ökologie-Programms (ÖWÖP), 
insbesondere über das Programm für die Länd-
liche Entwicklung 2014–2020 

--- Schaffung von Anreizen in der Ländlichen 
Entwicklung 2014–2020 zur Erhöhung des An-
teils an Alt- und Totholz, insbesondere für 
Waldgebiete mit einem geringen Totholzanteil, 
nach fachlichen Kriterien 

--- Umwandlung und Überführung von naturfernen 
Beständen und Erhöhung des Anteils der an den 
Klimawandel angepassten Baumarten der po-
tentiellen natürlichen Waldgesellschaften  

--- Erhöhung der Fläche von eingriffsfreien Berei-
chen in Nationalparks (insbesondere Waldflä-
chen) entsprechend den Zielsetzungen der öster-
reichischen Nationalpark-Strategie und im Ein-
klang mit den Empfehlungen des Beirats Natio-
nalparks Austria sowie Identifizierung und Prü-
fung der Einrichtung weiterer, für den Prozess-
schutz geeigneter Gebiete im Rahmen von 
Schutzgebietskonzepten mittels Vertragsnatur-
schutz 

--- Erfassung, Sicherung und nachhaltige Entwick-
lung von naturnahen Waldbeständen im Rah-
men geeigneter Förderprogramme nach entspre-
chendem Interessensausgleich sowie durch Er-
gänzung des Netzwerkes der Naturwaldreserva-
te mit den noch nicht enthaltenen Waldgesell-
schaften in ausreichender Größe und Berück-
sichtigung von Altbeständen mit weit zurück-
reichender Habitattradition, unabhängig von der 
Waldgesellschaft  

--- Prüfung der Möglichkeiten der Umsetzung des 
Woodland Bird Index 

--- Ausbau der biologischen Landwirtschaft 
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Evaluierungsparameter:  

--- Fläche mit biodiversitätsrelevanten Agrar-
umweltmaßnahmen 

--- Höhe der Ausgaben für biodiversitätsrele-
vante Maßnahmen des Agrarumweltpro-
gramms  

--- Obstsortenvielfalt (MOBI G5) 
--- Natürlichkeit der Baumartenzusammen-

setzung (MOBI W1) 
--- Totholz (MOBI W2) 
--- Biodiversitätsindex Wald 
--- Erhaltungszustand der Arten und Lebens-

raumtypen der FFH-Richtlinie (Art. 17 Be-
richt) sowie Status der Vogelarten der Agrar-
landschaft und der Wälder der Vogelschutz-
richtlinie (Art. 12 Bericht)  

--- Gefährdungsstatus ausgewählter Artengrup-
pen und Biotoptypen der Agrarlandschaft 
und der Wälder (Rote Liste) 

--- Farmland Bird Index 
--- Anzahl und Fläche der Naturwaldreservate 
--- Erhaltungswürdige Nutztierrassen (MOBI G6)  
--- Arten und Sortenvielfalt in der landwirt-

schaftlichen Produktion in Österreich  
--- Anzahl Bienenvölker  
--- Fläche und Anteil von Wäldern mit der über-

geordneten Zielsetzung der Biodiversitätser-
haltung durch aktive Maßnahmen (gem. 
MCPFE Assessment Guidelines-Kategorien 
1.3)  

--- Zahl der biodiversitätsrelevanten, auf die 
Land- und Forstwirtschaft bezogenen öster-
reichischen Traditionen im Verzeichnis des 
Übereinkommens zur Erhaltung des immate-
riellen Kulturerbes  

 
Umsetzungsakteure: Ämter der Landesregierun-
gen, BMLFUW 
Weitere Akteure: AGES, BFW, Botanische und 
Zoologische Gärten, Landesjagdverbände, 
Land&Forst Betriebe, Landwirtschaftskammern, 
LFIs, ÖBf AG, Schutzgebietsverwaltungen, Städte 
und Gemeinden, Universitäten, WKÖ sowie Arche 
Noah, und weitere NGOs 
 

 

ZIEL 4  WILDTIERBESTAND UND FISCHBESTAND 

SIND AN NATURRÄUMLICHE VERHÄLTNISSE 

ANGEPASST 

--- Forst-Jagd-Dialog wird fortgesetzt (2014). 
--- Populationsgröße und Populationsstruktur 

beim Schalenwild sind bestmöglich an den 
jeweiligen Lebensraum angepasst (2020+). 

--- Wildeinflusssituation ist verbessert (2020+). 
--- Akzeptanz der Beutegreifer ist bei der Be-

völkerung erhöht (2020+). 
--- Erhaltungszustand der FFH-Fischarten und 

Gewässer-Lebensraumtypen ist um 50 % bzw. 
100 % verbessert. 

--- Gefährdungsstatus von zumindest 15 % der 
Fischarten ist verbessert (2020+). 

--- Guter Zustand bzw. gutes ökologisches Po-
tential nach Wasserrahmen-Richtlinie sind 
bis 2015 bzw. 2021/2027 erreicht. 

--- Die Fischereiwirtschaft ist nachhaltig 
(2020+).  

 
HINTERGRUND  

Die Jagd bewirtschaftet die Wildbestände und damit 
auch ihre Ökosysteme. Durch die jagdliche Bewirt-
schaftung entstehen mitunter Konfliktpotenziale zu 
anderen Nutzergruppen, wie z. B. zur Forstwirtschaft, 
Landwirtschaft, zum Verkehrs- und Siedlungswe-
sen, zu Tourismus und Naturschutz. Die Art der 
Bewirtschaftung der Wildbestände ist für den Erhalt 
der Biodiversität von großer Bedeutung. Die Wild-
einflusssituation zeigt in vielen Teilen des österrei-
chischen Waldes keinen Trend zu einer raschen, 
signifikanten Verbesserung. Wenn durch Wildver-
biss eine natürliche Verjüngung von Waldbeständen 
nicht möglich ist, kann dies z. B. durch Baumarten-
entmischung zu einer Verringerung der Biodiversi-
tät im Wald führen (Österreichisches Wildeinfluss-
monitoring, WEM; Österreichische Waldinventur, 
ÖWI). Eine gemeinsame Verständigungsbasis ist 
von grundlegender Bedeutung für die erfolgreiche 
Umsetzung von Maßnahmen zur Biodiversitätser-
haltung. Einerseits werden im österreichischen 
Walddialog wald-wildrelevante Themenstellungen 
behandelt und andererseits wurde 2012 der österrei-
chische Forst-Jagd-Dialog ins Leben gerufen. Die 
partizipativ erarbeiteten „Prinzipien, Kriterien und 
Indikatoren einer nachhaltigen Jagd“ stellen gene-
rell eine wichtige Grundlage dar. 
Im Jahr 2012 wurde von den Repräsentanten der 
Landesjagdverbände und der Forstwirtschaft die 
„Mariazeller Erklärung“ unterzeichnet, die u. a. das 
Ziel vorsieht, dass die Verjüngung der am Standort 
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typischen Baumarten grundsätzlich dem natürlichen 
Potenzial entsprechend erfolgen kann.15 
Grosse Beutegreifer können im Management von 
Schalenwildbeständen/Verbissproblematik eine 
Rolle spielen, da sie Einfluss auf Verteilung und 
Populationsgröße des Schalenwildes haben. Durch 
Schadenspräventionsmaßnahmen (Herdenschutz) 
sowie angemessene Schadensabgeltung kann die 
Akzeptanz für große Beutegreifer erhöht werden. 
Die Fischfauna ist in Österreich insbesondere durch 
Unterbrechungen des Gewässerkontinuums durch 
Migrationshindernisse, wie Kraftwerke, Wehre, 
Hochwasserschutzmaßnahmen, Schifffahrt, Was-
serentnahmen (z. B. Bewässerung), Veränderungen 
des Abflussregimes Wasserstandschwankungen, 
Uferverbau, Gewässernutzung (z. B. Tourismus) 
und vereinzelt Abwasserbelastungen (inkl. hormo-
nell wirksamer Substanzen) beeinflusst. Lokal kön-
nen wirtschaftliche Schäden durch Fischprädatoren 
entstehen (z. B. in Fischteichen). Laut Roter Liste 
sind 65 % der heimischen Fischarten einer Gefähr-
dungskategorie zugeordnet. Die Fischerei, die in 
Österreich vor allem als Freizeitfischerei Stellen-
wert hat, beeinflusst durch den Besatz und Entnah-
me das gewässertypische Artenspektrum der aquati-
schen Biozönosen. 
 
MASSNAHMEN 

--- Sektorenübergreifende Abstimmung der Jagd 
mit der Land- und Forstwirtschaft, Verkehrs-, 
Siedlungs- und Erholungsnutzung, Tourismus 
sowie Naturschutz und Raumplanung  

--- Fortführung des Forst- und Jagddialogs sowie 
die verstärkte Kommunikation der Mariazeller 
Erklärung an alle Naturnutzer 

--- Verstärkte Berücksichtigung der Kriterien für 
eine nachhaltige Jagd  

--- Prüfung der Einführung von wildökologischen 
Raumplanungsinstrumenten in allen Bundeslän-
dern und Abstimmung überregionaler Beja-
gungserfordernisse  

--- Berücksichtigung von überregionalen und regi-
onalen Wildkorridoren, Migrationsachsen und  
-hindernissen in der örtlichen und überörtlichen 
Raumplanung  

--- Abstimmung erforderlicher revierübergreifen-
der Bejagungsmethoden sowie von Lebens-
raumverbesserungsmaßnahmen 

--- Fortführung des Österreichischen Wildein-
flussmonitorings (WEM) und der Verjüngungs- 
und Verbiss-Erhebungen der Österreichischen 
Waldinventur (ÖWI)  

                                                           
15 http://www.tjv.at/uploads/mariazeller_erklarung_rep._osterreich.pdf 

--- Gezielte Bewirtschaftung der Schalenwildbe-
stände zum Erhalt und zur Verbesserung der 
Waldbiodiversität  

--- Abstimmung der Ausbildungsinhalte von Jagd 
und Forst insbesondere hinsichtlich Wildein-
flusserkennung, -bewertung und ganzheitlicher 
Maßnahmenableitung  

--- Erstellung und Umsetzung österreichweit und 
mit Stakeholdern akkordierter Managementplä-
ne für Beutegreifer (Bär, Wolf, Luchs, Greifvö-
gel), die auch Maßnahmen für den Interessens-
ausgleich, einschließlich Schadensprävention 
(z. B. Herdenschutz) und Öffentlichkeitsarbeit 
sowie die Regelung von Entschädigungsfragen, 
beinhalten  

--- Verbesserung der Morphologie, Hydrologie und 
des ökologischen Zustandes der Gewässer im 
Rahmen der Umsetzung der Vorgaben der Was-
serrahmen-Richtlinie (WRRL) 

--- Errichtung funktionsfähiger Fischaufstiegshil-
fen gemäß den Vorgaben des Nationalen Ge-
wässerbewirtschaftungsplans, Überprüfung be-
stehender Fischaufstiegshilfen und allenfalls ih-
re Verbesserung, Fischschutzeinrichtungen an 
Wasserkraftanlagen sowie Verwendung von 
fischschonenden Turbinentypen im Rahmen der 
Umsetzung der Vorgaben der WRRL 

--- Festsetzung und Kontrolle des Höchstbesatzes 
bzw. Beschränkung auf bestimmte standorttypi-
sche Fischarten  

--- Verbot der Freisetzung invasiver gebietsfremder 
Fisch-, Flusskrebs- und Muschelarten  

--- Wiedereinbürgerung erloschener Bestände hei-
mischer Fische, Flusskrebse und Muscheln nach 
situationsbezogener naturschutzfachlicher Prü-
fung unter Berücksichtigung der IUCN-Kri-
terien16 sowie verstärkte Produktion von autoch-
thonen Besatzfischen zur Stützung geschwäch-
ter Bestände  

--- Entwicklung von Kriterien und Indikatoren für 
eine nachhaltige Fischerei und Aquakultur 

--- Fortführung der Dialogplattform „Informations-
tagung EU-Fischereiangelegenheiten und 
Aquakultur“ (IFA)  

--- Regelmäßige Erstellung von Bewirtschaftungs-
plänen für Seen zur nachhaltigen Nutzung der 
Bestände  

--- Führung von jährlichen Ausfang- und Besatz-
statistiken  

--- Umsetzung der Vorgaben der Aquakulturricht-
linie i.d.g.F. (2006/88/EG) und der österreichi-

                                                           
16 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2013-

009.pdf  
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schen Strategie zur Förderung der nationalen 
Fischproduktion (Aquakultur 2020) unter Be-
achtung ökologischer Auflagen  

 

Evaluierungsparameter: 

--- Wildeinfluss auf die Waldverjüngung 
(WEM und ÖWI) 

--- Status und Trend der Fischarten (Rote 
Liste) 

--- Anzahl der Verfahren mit Bezug zu §16 (5) 
Forstgesetz („Waldverwüstung durch Wild“) 

--- Schälschäden (ÖWI)  
--- Status und Trend von Beutegreifern (Rote 

Liste, FFH-RL) 
--- Akzeptanz der Beutegreifer in der Bevölke-

rung (repräsentative Umfrage) 
--- Ökologischer Zustand der Fließgewässer und 

Seen (gemäß WRRL) 
--- Anteil der nachhaltig in Österreich produzier-

ten Fische am gesamtösterreichischen Fisch-
konsum 

 
Umsetzungsakteure: Ämter der Landesregierun-
gen, BMLFUW 
Weitere Akteure: BFW, Bundesamt für Wasser-
wirtschaft, Energiewirtschaft, Fischereiverbände, 
Fischzüchter, Gemeinden, Gewerbe und Industrie, 
Jagdverbände, Landwirtschaftskammern, 
Land&Forst Betriebe, ÖBf AG, Schutzgebietsver-
waltungen, Tourismusverbände, Universitäten, 
Wasserwirtschaft sowie NGOs 
 

 

 

ZIEL 5  TOURISMUS UND FREIZEITAKTIVITÄTEN 

ERFOLGEN IM EINKLANG MIT 

BIODIVERSITÄTSZIELEN 

--- Biodiversitätsziele sind in Tourismuspolitiken 
und Leitbildern integriert (2020+). 

--- Kooperationen zwischen Tourismus und Na-
turschutz sind ausgebaut (2020). 

 
HINTERGRUND 

Die biologische Vielfalt ist für Tourismus und Frei-
zeitaktivitäten von großer Relevanz. Ein intakter 
Natur- und Landschaftsraum ist ein wichtiger Wett-
bewerbsvorteil und eine Basis für den Tourismus. 
Die Zonen mit der größten Tourismusintensität 
liegen vielfach in alpinen Regionen und in Schutz-
gebieten. Insbesondere in massentouristischen Zen-
tren sowie ökologisch sensiblen Naturräumen kann 
es zu einer Übernutzung natürlicher Ressourcen und 
damit zu negativen Auswirkungen auf die Biodiver-
sität sowohl innerhalb als auch außerhalb von 
Schutzgebieten kommen. Erhebliche Flächen wer-
den durch den Bau touristischer Infrastrukturein-
richtungen (z. B. Hotels, Parkplätze, Beschnei-
ungsteiche) versiegelt oder werden durch touristisch 
motivierte Maßnahmen homogenisiert (z. B. Planie-
rung von Schipisten). Freizeitaktivitäten können zu 
Störungen von Arten beispielsweise bei der Brut, 
bei der Futtersuche oder bei der Winterruhe führen. 
Hinzu kommt, dass mit diesen Aktivitäten ein Neu- 
oder Ausbau von Infrastrukturmaßnahmen verbun-
den ist. Es ist daher wichtig, dass Tourismus- und 
Freizeitaktivitäten gelenkt werden und auf ökolo-
gisch sensible Gebiete besonders Rücksicht ge-
nommen wird. In die Richtlinie Umweltzeichen für 
Tourismus und Freizeitwirtschaft wurden Biodiver-
sitätskriterien aufgenommen.  
 
MASSNAHMEN 

--- Partizipative Festlegung von naturräumlichen 
und klimatischen Grenzen für touristische Infra-
struktur auf Basis der regional differenzierten 
Biodiversitäts-Leitbilder und Anpassung von 
Ausbauvorhaben an diese Planung und gegebe-
nenfalls Prüfung der Möglichkeiten eines Rück-
baus  

--- Reduktion des weiteren Flächenverbrauches 
durch touristische Infrastrukturmaßnahmen 

--- Ausbau von Besucherlenkungsmaßnahmen 
innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten in 
Abstimmung mit Grundeigentümern 

--- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Natur-
schutz und Tourismus, insbesondere durch 
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Schutzgebietsverwaltungen, Schutzgebietsbe-
treuerInnen und anderen regionalen Akteuren  

--- Umsetzung des Protokolls Tourismus der Al-
penkonvention  

--- Kooperation zwischen Tourismus und Ver-
kehrsbetreibern zur Entwicklung von sanften 
Mobilitätsangeboten (Anreise, Mobilität vor 
Ort) mit dem Ziel den an den Tourismus gekop-
pelten motorisierten Individualverkehr zu redu-
zieren 

--- Entwicklung von naturverträglichen Angeboten 
und Naturerlebnisräumen, auch in Siedlungsge-
bieten und Naherholungsräumen  

--- Überprüfung von Möglichkeiten zur Einhebung 
eines Biodiversitätsbeitrages für die Nutzung 
naturnaher Lebensräume durch Tourismus und 
Freizeitaktivitäten auf freiwilliger Basis 

--- Entwicklung und Umsetzung eines österreich-
weiten Konzepts für Tourismus und Natur-
schutz, mit Ausweisung von Ruhegebieten nach 
Tiroler Vorbild17  

--- Weiterentwicklung und Evaluierung von Maß-
nahmen zur Offenhaltung der Kulturlandschaft 
als Grundlage für multifunktionale Tourismus-
gebiete 

--- Evaluierung von Auswirkungen der Touris-
muswirtschaft auf die Biodiversität 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 http://www.tiroler-

schutzgebiete.at/schutzgebiete/ruhegebiete.html  

Evaluierungsparameter:  

--- Anzahl der Betriebe mit dem Umweltzei-
chen Tourismus und Freizeitwirtschaft  

--- Anzahl von Betrieben bzw. Projekten mit 
Kooperationen zwischen Schutzgebiets-
verwaltungen, regionalen Akteuren und 
Tourismus  

--- Anzahl von Schutzgebieten als Unterzeichner 
der Europäischen Charta für Nachhaltigen 
Tourismus (Europarc Federation), Anzahl der 
Charta-Partner 

 
Umsetzungsakteure: Ämter der Landesregierun-
gen, Tourismusverbände und -kooperationen 
Weitere Akteure: BMLFUW, BMWFW, CIPRA 
Österreich, Österreichische Hoteliervereinigung, 
Österreich Werbung, WKÖ, Alpine Organisationen 
sowie andere NGOs  
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HANDLUNGSFELD – 
BIODIVERSITÄTSBELASTUNGEN 
REDUZIEREN 
 
 
ZIEL 6  ENERGIEVERSORGUNG ERFOLGT 

BIODIVERSITÄTSSCHONEND 

--- Eignungs- oder Ausschlussgebiete für Wind-
kraft sind österreichweit festgelegt (2020). 

--- Erneuerbare Energie aus Biomasse erfolgt 
soweit wie sinnvoll verstärkt auch aus Abfäl-
len und Nebenprodukten. 

--- Wasserkraftnutzung erfolgt ökologisch ver-
träglich an geeigneten Standorten und ist an 
ökologische Erfordernisse angepasst (2020+). 

--- Beleuchtungsanlagen sind biodiversitätsver-
träglich umgebaut (2020).  

 
HINTERGRUND 

Die Bereitstellung, Verteilung und der Einsatz von 
in Österreich genutzten Energien können direkt und 
indirekt (bei manchen Energieformen z. B. durch 
die Emission von Schadstoffen bzw. Treibhausga-
sen) zur Veränderung und Beeinträchtigung von 
Lebensräumen und zur Gefährdung von Arten füh-
ren. Es ist daher wichtig, Zielkonflikte der Umwelt-, 
Energie- und Biodiversitätspolitik zu vermeiden und 
sicherzustellen, dass positive Synergien geschaffen 
werden. 
Die Erzeugung und Nutzung von Erneuerbaren 
Energien bietet grundsätzlich neue Möglichkeiten 
für eine umweltfreundliche und klimaschonende 
Energieversorgung sowie für verstärkte regionale 
Wertschöpfung, kann jedoch zu Zielkonflikten füh-
ren und Eingriffe in Ökosysteme hervorrufen. Was-
serkraftwerke verändern maßgeblich Gewässeröko-
systeme, Windkraftanlagen mit der notwendigen 
Infrastruktur verändern das Landschaftsbild und 
können für Vögel und Fledermäuse Flugbarrieren 
bilden. Der Biomasseanbau muss in Abstimmung 
mit der Erzeugung von Lebens- und Futtermittel 
erfolgen (Teller-Trog-Tank-Prinzip). In der Europäi-
schen Union wurden Nachhaltigkeitskriterien für 
die Herstellung von Biokraftstoffen, inklusive ihrem 

Anbau, beschlossen.18 Es wird bereits an Kraftstof-
fen der 2. und 3. Generation gearbeitet, wobei diese 
aus heutiger Sicht erst nach 2020 einen merkbaren 
Marktanteil erreichen dürften.  
Unter Lichtverschmutzung werden negative Aus-
wirkungen nächtlicher Beleuchtung verstanden, die 
im Naturschutz zunehmend Beachtung findet. Re-
produktion, Entwicklung, Nahrungssuche, Räuber-
Beute-Beziehung, Wanderungsverhalten oder der 
Aktionsradius von zahlreichen Insekten, Vögeln, 
Amphibien, Reptilien, Fischen, Krebsen und Säuge-
tieren werden durch künstliches Licht beeinflusst.19 
Neben zahlreichen Synergieeffekten (z. B. Energie-
einsparung und Klimaschutz) sind aber auch andere 
Aspekte (z. B. Humangesundheit, Arbeitnehmersi-
cherheit, Verkehrssicherheit) zu beachten.  
 
MASSNAHMEN  

--- Transparente Abwägung der öffentlichen Inte-
ressen – bei Neuanlagen – zur Energiegewin-
nung und zum Schutz von Biodiversität auf re-
gionaler und lokaler Ebene 

--- Planungen zur Festlegung geeigneter Ausbau-
standorte unter Berücksichtigung von direkten 
und indirekten sowie kumulativen Effekten  

--- Revitalisierung, Modernisierung und Effizienz-
steigerung bestehender Wasserkraftwerke, bei 
gleichzeitiger ökologischer Verbesserung zur 
Erreichung des guten ökologischen Zustands/ 
Potentials  

--- Errichtung von Photovoltaikanlagen vorwie-
gend auf Gebäuden sowie geeigneten Freiflä-
chen, nicht aber im Grünland  

--- Forcierung von Maßnahmen zu Reduzierung 
des Energieverbrauches und zur Steigerung der 
Energieeffizienz auf allen Stufen der Bereitstel-
lung und Nutzung von Energie  

                                                           
18 RL 2009#/28/EG, Artikel 17 bis 19 und RL 98/70/EG. 

Kraftstoffverordnung 2012 (BGBl. II Nr. 398/2012): Verordnung 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft über die Qualität von Kraftstoffen und die 
nachhaltige Verwendung von Biokraftstoffen. BMLFUW (2010): 
VO 250/2010 über landwirtschaftliche Ausgangsstoffe.  

19 http://www.hellenot.org/  
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--- Forcierung der kaskadischen Nutzung aller 
Stoffkreisläufe und Stärkung von nachwachsen-
den/erneuerbaren Rohstoffen aus nachhaltiger 
Produktion  

--- Minimierung der Lichtverschmutzung z. B. 
durch Ausstattung von biodiversitätsfreundli-
chen Beleuchtungsanlagen mit energieeffizien-
ten und langlebigen Leuchtkörpern, Reduktion 
der Beleuchtungsdauer und -stärke durch Halb-
nachtschaltung, Bewegungsmelder  

 

Evaluierungsparameter:  

--- Zonierungskonzepte für Windkraft sowie 
andere flächenrelevante Energiequellen  

--- Österreichweite bzw. regionale Konzepte 
zur Auswahl geeigneter Standorte für die 
Wasserkraftnutzung bzw. zum Schutz 
ökologisch sensibler Gewässerstrecken 

--- Lichtemissionen (MOBI S2)  
--- Ökologischer Zustand der Fließgewässer 

(gemäß WRRL) 
--- Anteil Ökostrom am gesamten Stromver-

brauch 

 
Umsetzungsakteure: Ämter der Landesregierun-
gen, BMLFUW, BMWFW 
Weitere Akteure: BMVIT, Energiewirtschaft, 
ÖBB, ÖBf AG, Österreichischer Biomasseverband, 
Städte und Gemeinden, Universitäten sowie NGOs 
 

 

 

ZIEL 7  SCHADSTOFFEINTRÄGE SIND 

REDUZIERT 

--- Überschreitung der Critical Loads ist verrin-
gert (2020). 

--- Oberflächengewässer und Grundwasser wei-
sen bis 2015 bzw. 2021/2027 gemäß WRRL 
einen guten chemischen Zustand auf.  

 
HINTERGRUND 

Schadstoffeinträge führen in Abhängigkeit von 
Toxizität, Verweildauer sowie kumulativer Wirkun-
gen zu Veränderungen der Biodiversität. In den 
letzten Jahrzehnten hat es durch entsprechende Maß-
nahmen Verbesserungen bei einigen Luftschadstoff-
emissionen gegeben, allerdings ist die Belastung bei 
manchen Stoffen (z. B. Feinstaub, Stickstoffoxide, 
Ozon) weiterhin hoch und erfordert Maßnahmen auf 
nationaler und internationaler Ebene. Die öster-
reichweite Bewertung der Critical Loads20 für Eu-
trophierungseffekte durch Stickstoff hat gezeigt, 
dass auf 66 % der Fläche Österreichs, die sensibel 
gegenüber Stickstoffeinträgen sind, eine Über-
schreitung erfolgt. Das ist eine deutliche Verbesse-
rung gegenüber dem Basisjahr 2005, wo dieser 
Wert noch bei 95 % lag. 73 % der sensiblen Habita-
te in Natura 2000-Gebieten sind zu hohen Einträgen 
ausgesetzt.21  
Der nationale Aktionsplan Pflanzenschutzmittel 
dient zur Verringerung der Risiken und der Auswir-
kungen der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. 
Der bestehende Zustand und die bereits eingeführ-
ten und durchzuführenden Maßnahmen werden 
erhoben und dokumentiert und Zielvorgaben mittels 
Zeitplänen festgelegt. Die entsprechenden Landes-
aktionspläne beschreiben die Umsetzungsmaßnah-
men und werden alle fünf Jahre überprüft und aktu-
alisiert.  
 
MASSNAHMEN 

--- Verringerung der Einträge von Pestiziden 
(Pflanzenschutzmittel, Biozide) in Grund- und 
Oberflächenwasser und Böden durch Optimie-
rung und an den Stand der Technik angepassten 
reduzierten Einsatz in Land- und Forstwirt-

                                                           
20 Critical Loads sind ökologische Belastungsgrenzen für den Ein-

trag von Luftschadstoffen in ein Ökosystem. Langfristig treten 
keine negativen Auswirkungen für das Ökosystem ein, wenn die 
Critical Loads nicht überschritten werden. Critical Loads sind 
eine Flussgröße (Fracht) und werden als maximal erlaubter 
Schadstoffeintrag pro Jahr pro Flächeneinheit angegeben.  

21 Umweltbundesamt (2013): UNECE ICP Modelling & Mapping 
Datenanfrage 2013-2014, 1. Zwischenbericht. Wien, Österreich 
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schaft, Wirtschaft, Garten- und Siedlungsbe-
reich sowie im Bereich von Verkehrswegen und 
Anwendung modernster wissenschaftlicher und 
technischer Erkenntnisse in der Verwendung 

--- Vorantreiben der Forschung über die ökologi-
schen Auswirkungen von Pestiziden, Vernet-
zung der Zulassungsbestimmungen sowie ver-
stärkte Information der Öffentlichkeit über 
Auswirkungen des Einsatzes von Pestiziden im 
jeweiligen Einsatzbereich 

--- Reduktion des Eintrags von Düngemitteln ins-
besondere Stickstoff  

--- Fortführung bestehender Messreihen wie Bioin-
dikatornetz (www.bioindikatornetz.at), Deposi-
tionserfassung im Waldzustandsmonitoring 

--- Vermehrte Schulungen von Hobbygärtnern und 
Verkaufspersonal bezüglich Spritzmittel hin-
sichtlich Biodiversitätsaspekten 

--- Umsetzung Nationaler Aktionsplan Pflanzen-
schutzmittel  

--- Förderung von Forschung zu Alternativen zu 
chemischen Pflanzenschutzmitteln  

--- Reduzierung des Schadstoffausstosses des mo-
torisierten Individualverkehrs etwa durch Um-
stellung der Fahrzeuge auf emissionsarme/-freie 
Antriebe (Elektromobilität) und Fortführung be-
stehender Maßnahmen im Verkehrssektor, die 
sich auch positiv auf die Biodiversität auswir-
ken (z. B. Nachtfahrverbot, Geschwindigkeits-
begrenzungen nach Immissionsschutzgesetz-
Luft, Programm der Bundesregierung gemäß 
Emissionshöchstmengengesetz-Luft)  

--- Stärkung regionaler Produktionsstandorte mit 
regionaler Wertschöpfung zur Reduzierung ver-
kehrsbedingter Emissionen  

 

 

--- Reduktion des Eintrags von prioritären Stoffen 
gemäß Wasserrahmenrichtlinie 

--- Reduktion des Eintrags von Bioziden, Arznei-
mitteln, hormonell wirksamen Substanzen, 
Kunststoffpartikeln und anderen chemischen 
Verbindungen, die dem biologischen Stoffkreis-
lauf und natürlichen Ökosystemen fremd sind 
(Xenobiotika), in erster Linie durch Maßnah-
men an der Quelle und ergänzt durch priorisier-
te abwassertechnische Innovationen  

--- Stärkung des Diskussionsprozesses mit den 
Nachbarstaaten Österreichs für eine Reduzie-
rung der anthropogen verursachten Stickstoff-
Verbindungen (z. B. im Rahmen des Überein-
kommens über weiträumige grenzüberschrei-
tende Luftverunreinigung, LRTAP) 

 

Evaluierungsparameter:  

--- Critical Loads (MOBI BO2)  
--- Chemischer Zustand Oberflächengewässer 

und Grundwasser (gemäß WRRL) 
--- Anzahl der AnwenderInnen von PSM 

nach fachlicher Qualifikation, einschließ-
lich Mengen- und Flächenangaben  

--- Bodenzustandsinventuren  
--- Indikatoren zur Bewertung der Qualität der 

Luft  

 
Umsetzungsakteure: BMLFUW, BMWFW 
Weitere Akteure: AGES, Ämter der Landesregie-
rungen, BFW, BMVIT, Gartenbau und -handel, 
Industrie, Landwirtschaftskammern, Städte und 
Gemeinden, Umweltbundesamt, WKÖ sowie NGOs 
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ZIEL 8  NEGATIVE AUSWIRKUNGEN 

INVASIVER GEBIETSFREMDER ARTEN SIND 

REDUZIERT 

--- EU-Verordnung zum Umgang mit invasiven 
Arten (2019) und Vorschriften zu Neobiota 
in relevanten EU-Regelwerken entsprechend 
der EU-Biodiversitäts-Strategie22 sind umge-
setzt. 

--- Aktuelle Informationen zu Neobiota sind ver-
fügbar (2019). 

--- Problembewusstsein zu Neobiota ist erhöht 
(2020+). 

 
HINTERGRUND  

In Österreich wurden bislang rund 2.000 gebiets-
fremde Arten nachgewiesen (Stand 2009), wovon 
etwa 90 Arten als naturschutzfachlich problematisch 
eingestuft wurden (Aktionsplan Neobiota 2004). 
Mit einem weiteren Ansteigen der Zahl gebiets-
fremder Arten in Österreich ist zu rechnen. Bei der 
Beurteilung des Erhaltungszustandes der Lebens-
raumtypen der FFH-Richtlinie wurden gebietsfrem-
de Arten als die häufigste Gefährdungsursache ge-
nannt.23 Dokumentierte finanzielle Schäden durch 
gebietsfremde Arten für Europa werden auf zumin-
dest 12,5 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Inva-
sive gebietsfremde Arten sind ein Querschnittsthe-
ma und daher sektorenübergreifend zu behandeln.  
Die EU-Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Prävention und die Kontrolle 
der Einbringung und Verbreitung invasiver gebiets-
fremder Arten ist entsprechend der zeitlichen Vor-
gaben umzusetzen. Ziel der Verordnung ist es, die 
Einfuhr und Einschleppung, Etablierung und Aus-
breitung ausgewählter invasiver Arten auf Grundla-
ge einer Risikobewertung zu begrenzen.  
 
MASSNAHMEN 

--- Vollzug der EU-Verordnung über die Präventi-
on und die Kontrolle der Einbringung und Aus-
breitung invasiver gebietsfremder Arten  

--- Überprüfung nationaler Gesetzesmaterien in 
Hinblick auf Widersprüche zur EU-Verordnung  

--- Informations- und Erfahrungsaustausch über 
Erfolg und Misserfolg von Bekämpfungsmaß-
nahmen, z. B. in nationalen Fachgremien (z. B. 
Fischereibeirat, Nationalparkbeiräte, Ramsar-

                                                           
22 Maßnahmen 15 und 16 der EU-Biodiversitäts-Strategie 
23 Umweltbundesamt (2013, Langfassung, unveröff.): Ausarbeitung 

des österreichischen Berichtes gemäß Art. 17 FFH-Richtlinie, 
Berichtszeitraum 2007-2013. Bericht für die österreichischen 
Bundesländer, Wien.  

Kommission), im Rahmen von regelmäßigen 
Stakeholder-Dialogen und Fachtagungen sowie 
Informationsbereitstellung für die breite Öffent-
lichkeit  

--- Anpassung der bestehenden Monitoringsysteme 
bei Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz, Ge-
sundheit, Waldinventur, Wasserwirtschaft und 
Naturschutz  

--- Überprüfung der Möglichkeiten von und gege-
benenfalls Einführung von „citizen science24“ 
zur Erfassung von ausgewählten invasiven ge-
bietsfremden Arten in Zusammenarbeit mit der 
Erfassung durch ExpertInnen  

--- Aktualisierung der nationalen Inventarlisten 
gebietsfremder Arten und Erstellung einer Liste 
von invasiven gebietsfremden Arten, die in Ös-
terreich in Zukunft zu erwarten sind einschließ-
lich Festlegung präventiver Maßnahmen  

--- Fortsetzung des „Focal Point Neobiota“ als 
Informationsdrehscheibe und Schnittstelle zwi-
schen Politik und Wissenschaft  

--- Intensivierung der invasionsökologischen For-
schung, insbesondere auch zu ökonomisch und 
gesundheitlich relevanten gebietsfremden Arten 
sowie zu den Wechselwirkungen dieser Arten 
mit anderen Faktoren, wie Landnutzung, Eutro-
phierung, Klimawandel  

--- Forcierung der Prävention insbesondere auch 
durch Erhöhung des Problembewusstseins bei 
an der Verbreitung gebietsfremder Arten betei-
ligter Sektoren, z. B. Handel (z. B. Tierhandel, 
Gartenbau), Transport- und Bauwirtschaft sowie 
in der breiten Bevölkerung (insbesondere Kon-
sumverhalten) 

--- Aufnahme des Themas in Lehrpläne und  
-materialen sowie bei der Aus- und Weiterbil-
dung von Multiplikatoren, land- und forstwirt-
schaftlichen Fachschulen, Jagd- und Fischerprü-
fungen, Nationalpark-Ranger, Naturschutzsach-
verständige  

 

Evaluierungsparameter:  

--- Status und Trend gebietsfremder Arten 
(MOBI N6) 

--- Bekämpfungskosten von invasiven gebiets-
fremden Arten (z. B. in Schutzgebieten, Life-
Projekte)  

                                                           
24 “Citizen Science“ bezeichnet eine Arbeitsmethode der 

Wissenschaft, mit der Projekte unter Mithilfe oder von 
interessierten AmateurInnen durchgeführt werden. Sie melden 
Beobachtungen, führen Messungen durch oder werten Daten aus.  
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--- Problembewusstsein bei ausgewählten Ziel-
gruppen (österreichweite, repräsentative Um-
frage)  

 
Umsetzungsakteure: Ämter der Landesregierungen, 
BMLFUW, BMWFW 
Weitere Akteure: AGES, ASFINAG, Berg- und 
Naturwachten, BFW, BMBF, BMF (Zoll), BMG, 
BMVIT, Botanische und Zoologische Gärten, EVU, 
Fischereiverbände, Gartenbau und -handel, Imker-
verbände, Jagdverbände, Landwirtschaftskammern, 
ÖBB, ÖBf AG, ÖWAV, Schutzgebietsverwaltun-
gen, Umweltbundesamt, Universitäten, Via Donau 
sowie NGOs 
 

 

ZIEL 9  BIODIVERSITÄTSGEFÄHRDENDE 

ANREIZE, EINSCHLIEßLICH SUBVENTIONEN, 

SIND ABGEBAUT ODER UMGESTALTET 

--- Relevante Subventionen sind im Sinne des 
Biodiversitätsschutzes umgestaltet (2020+). 

 
HINTERGRUND  

Neben rechtlichen Bestimmungen bieten Anreiz-
maßnahmen, wie die Vergabe von Subventionen, 
die Möglichkeit der Steuerung von Maßnahmen. 
Unter biodiversitätsgefährdenden Anreizen, ein-
schließlich Subventionen werden direkte finanzielle 
Unterstützungen, aber auch Steuererleichterungen 
verstanden, die Verhalten begünstigen, das sich 
negativ auf Klima, Luft, Boden, Wasser, menschli-
che Gesundheit und auf die biologische Vielfalt 
auswirken. Die entstehenden Kosten (ökologische 
Folgekosten) werden zumeist von der Allgemeinheit 
und nicht vom Verursacher getragen.  
 
MASSNAHMEN  

--- Analyse und verstärkte Kommunikation von 
volks- und betriebswirtschaftlichen Auswirkun-
gen aufgrund biodiversitätsbeeinträchtigender 
Subventionen  

--- Entwicklung und Aufnahme von Biodiversitäts-
kriterien in Anreizmaßnahmen, einschließlich 
Subventionen sowie in mit öffentlichen Mitteln 
geförderten Projekten als Grundlage für die 
Vergabe unter Berücksichtigung wirtschaftli-
cher und sozio-ökonomischer Aspekte  

--- Entwicklung von Anreizen für die verstärkte 
Nutzung von Umweltmanagementsystemen mit 
Biodiversitätsbezug  

 

Evaluierungsparameter: 

--- Anzahl der abgebauten oder umgestalteten 
Subventionen  

--- Anzahl der Subventionen in die Biodiver-
sitätskriterien aufgenommen wurden  

--- Anzahl von Betrieben, welche Biodiversi-
tätskriterien in ihre Produktionsprozesse 
oder Abläufe einbezogen haben  

 
Umsetzungsakteure: BMF, BMWFW 
Weitere Akteure: Alle relevanten Ministerien, 
Ämter der Landesregierungen, IHS, Städte und 
Gemeinden, WIFO sowie NGOs 
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HANDLUNGSFELD – 
BIODIVERSITÄT ERHALTEN UND 
ENTWICKELN 
 
 
ZIEL 10  ARTEN UND LEBENSRÄUME SIND 

ERHALTEN 

--- Der Erhaltungszustand ist bei 36 % der Le-
bensräume und bei 17 % der Arten der FFH-
Richtlinie im Jahr 2020 im Vergleich zum 
Bericht 2007 verbessert. 

--- 78 % der Arten der VS-Richtlinie haben im 
Jahr 2020 den Status „secure“ oder haben sich 
verbessert25. 

--- Akzeptanz von Natura 2000 hat sich bei aus-
gewählten Interessensgruppen inkl. Landnut-
zern verbessert (2020). 

--- Gefährdungsstatus der Arten ist entsprechend 
einer Prioritätensetzung verbessert (2020+). 

--- Quantitativ ausreichender, funktionsfähiger 
Biotopverbund ist eingerichtet (2020+). 

--- 15 % der verschlechterten Ökosysteme sind 
verbessert oder wieder hergestellt 

--- Natürliche Entwicklung erfolgt auf 2 % der 
Fläche Österreichs (2020+). 

--- Klimaschutzmaßnahmen sind gesetzt; Maß-
nahmen der österreichischen Klimawan-
delanpassungsstrategie in Bezug auf Bio-
diversität sind umgesetzt (2020).  

 
HINTERGRUND 

Der Erhalt von Arten und Lebensräumen sowie die 
Verbesserung ungünstiger Erhaltungszustände von 
Schutzgütern ist eine der Hauptaufgaben des Natur-
schutzes. Arten- und Lebensraumschutzmaßnahmen 
sowie die Ausweisung von Schutzgebieten, zählen 
zu den traditionellen Naturschutzinstrumenten. 
Viele Arten haben sich in Österreich erst durch die 
menschliche Nutzung ausgebreitet bzw. wurden 
neue Lebensräume entwickelt, sind aber nun auf-
grund veränderter menschlicher Aktivitäten gefähr-
det.  
Diese Gefährdungssituation von Lebensräumen und 
Arten, insbesondere der Erhaltungszustand der Ar-
ten und Lebensräume der FFH-Richtlinie, verdeutli-

                                                           
25 Quantitative Ziele analog zu den Vorgaben der EU-Bio-

diversitäts-Strategie (Bezugsgröße Art. 17 Bericht 2007) 

chen, dass die bisherigen Maßnahmen zum Erhalt 
und Verbesserung der Biodiversität nicht ausrei-
chen. Um den langfristigen Erhalt der biologischen 
Vielfalt in ihrer Gesamtheit zu gewährleisten, 
braucht es die Kombination einer ökologisch ver-
träglichen Nutzung mit gezielten Schutzaktivitäten 
für ausgewählte Gebiete und Arten.  
Insbesondere im Zusammenhang mit dem Klima-
wandel steigt die Bedeutung von intakten Ökosys-
temen mit ihrem gesamten Spektrum an Arten und 
genetischer Vielfalt, da nur diese die Widerstands-
fähigkeit der Lebensgemeinschaften gegenüber 
Veränderungen erhöhen. Des Weiteren kommt einer 
barrierefreien Landschaft erhöhte Bedeutung zu, 
damit sich Organismen den sich ändernden Um-
weltbedingungen folgend anpassen können (Aus-
weichen von Klimafolgen; funktionale Wanderkor-
ridore).  
 
MASSNAHMEN 

--- Priorisierung von Arten und Lebensräumen 
hinsichtlich ihres Schutzbedarfs und Umsetzung 
der notwendigen Maßnahmen unter Berücksich-
tigung regionaler Gegebenheiten einschließlich 
Nutzungsformen  

--- Sicherung und Ausweitung aktiver und wirksa-
mer Schutzgebietsbetreuungen  

--- Erhaltung von Schutzgebieten entsprechend 
ihrem Schutzzweck; Erstellung, regelmäßige 
Aktualisierung und Umsetzung der Manage-
mentpläne für jene Gebiete mit Managementbe-
darf, insbesondere Natura 2000-Gebiete 

--- Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels 
bei naturschutzfachlichen Planungen, Schutz-
konzepten und Biodiversitätsleitbildern (Klima-
wandelanpassung)  

--- Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Iden-
tifikation und Verbesserung der verschlechter-
ten Ökosysteme sowie ihrer Wiederherstellung  

--- Erarbeitung von Optionen zur Ausweisung von 
Naturgebieten (eingriffsfreie Flächen mit Wild-
nischarakter) im Rahmen bestehender Schutz-
gebietskonzepte mittels Vertragsnaturschutz  
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--- Überarbeitung bestehender Fachgrundlagen und 
Anpassung an den aktuellen Stand des Wissens 
(Studien und Kriterien Günstiger Erhaltungszu-
stand-GEZ, Handbuch für Mindestanforderun-
gen an eine FFH- und Vogelschutz-Richtlinien 
konforme Kartierung bzw. ein dementsprechen-
des Monitoring)  

--- Entwicklung einer Österreichischen Auen-
Strategie sowie einer Feuchtgebiets-Strategie 
auf Basis des österreichischen Auen-Inventars 
sowie unter Berücksichtigung der bereits vor-
handenen Grundlagen bzw. Schwerpunktset-
zungen der Länder  

--- Entwicklung eines Aktionsplanes zur Erhaltung 
der genetischen Vielfalt wildlebender Arten  

--- Umsetzung der Roadmap zur Globalen Strategie 
zur Erhaltung der Pflanzen in Österreich  

--- Überprüfung der Repräsentativität, der Kohä-
renz und Konnektivität bestehender Schutzge-
biete und Umsetzung der Ergebnisse vor allem 
im Rahmen bestehender Verpflichtungen 

--- Umsetzung der Österreichischen Nationalpark-
Strategie und der österreichischen Klimawan-
delanpassungsstrategie hinsichtlich Biodiversi-
tät und Ökosysteme  

--- Forcierung und Unterstützung freiwilliger Maß-
nahmen zur Schaffung eines Biotopverbundes  

--- Erhaltung von Altbäumen außerhalb von Wäl-
dern mit entsprechender Verbesserung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen (Verkehrssi-
cherheit, Wegesicherheit) 

--- Umsetzung der Alpenkonvention (insb. der 
Protokolle Naturschutz, Bodenschutz und 
Bergwald)  

--- Stärkung des Biotopverbundes durch Erhöhung 
der Ausstattungsqualität, qualitative Verbesse-
rung der relevanten Flächen und Strukturele-
mente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluierungsparameter:  

--- Erhaltungszustand der Arten und Lebens-
raumtypen der FFH-Richtlinie sowie Sta-
tus der Vogelarten (Berichte gem. Art. 17 
FFH-RL und Art. 12 VS-RL)  

--- Status und Trend von ausgewählten Arten 
und Biotoptypen (Rote Liste, MOBI N4, 
N5) 

--- Schutzgebietsbetreuung: Anteil von natur-
schutzrechtlich verordneten Gebieten mit 
eigener Verwaltung (MOBI N3) 

--- Fläche mit natürlicher Entwicklung (für 
Wald: gem. MCPFE) 

--- Anzahl und Fläche der naturschutzrechtlich 
geschützten Gebiete (MOBI N1) 

--- Anzahl der Managementpläne für Natura 
2000-Gebiete  

--- Akzeptanz von Natura 2000-Gebieten bei 
ausgewählten Zielgruppen (repräsentative 
Umfrage) 

--- Indikatoren der Nationalpark-Strategie 
--- Kriterienkatalog der österreichischen Klima-

wandelanpassungsstrategie (Aktivitätsfeld 
Biodiversität und Ökosysteme) 

 
Umsetzungsakteure: Ämter der Landesregierun-
gen, BMLFUW 
Weitere Akteure: Berg- und Naturwacht, BFW, 
BMLVS, BMVIT, BMWFW, Botanische und Zoo-
logische Gärten, Fischereiverbände, Jagdverbände, 
Land&Forst Betriebe, Landwirtschaftskammern, 
Nationalparkverwaltungen, ÖBf AG, Schutzge-
bietsverwaltungen, Städte und Gemeinden, Univer-
sitäten sowie NGOs 
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ZIEL 11  BIODIVERSITÄT UND 

ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN SIND IN DEN 

BEREICHEN RAUMORDNUNG UND 

VERKEHR/MOBILITÄT BERÜCKSICHTIGT 

--- Gesamte tägliche Flächeninanspruchnahme 
ist deutlich reduziert (2020+). 

--- Regionale Zielwerte für die Flächeninan-
spruchnahme liegen vor (2020). 

--- Vorrangflächen für ökologische Funktionen 
(Grüne Infrastruktur) sind in der örtlichen 
und überörtlichen Raumplanung berücksich-
tigt bzw. ausgewiesen (2020+). 

--- Ökologische Durchlässigkeit ist bei überge-
ordneten Verkehrswegen signifikant erhöht 
(2020).  

 
HINTERGRUND 

Die Raumordnung versucht zwischen den raum-
wirksamen Sektorpolitiken einen Interessensaus-
gleich herzustellen und beeinflusst durch ihre Vor-
gaben, z. B. im Zuge der Flächenwidmung, das Ver-
kehrsaufkommen, den Energiebedarf und in hohem 
Maß die Flächeninanspruchnahme. Die Raumord-
nung kann mit ihren Planungsinstrumenten auf ört-
licher und überörtliche Ebene die Bedeutung von 
Biodiversität im Bewusstsein von Gemeinden und 
Projektentwicklern verankern und somit zum Erhalt 
von Biodiversität und Ökosystemleistungen sowie 
Grüner Infrastruktur26 wesentlich beitragen und 
bewirken, dass der Flächenverbrauch, die Zer-
schneidung und damit der zunehmende Druck auf 
ökologisch wertvolle Flächen verringert werden.  
Verkehr kann Biodiversität direkt durch Flächen-
verbrauch, Flächenversiegelung, Barrierewirkung 
durch Infrastrukturen, Ausbreitung von Neobiota 
und indirekt durch Energieverbrauch, Schadstof-
femissionen und Lärm beeinträchtigen. Die Zer-
schneidung von Lebensräumen durch Verkehrswege 
bewirkt eine Unterbrechung von Wanderkorridoren 
sowie eine Trennung der Fortpflanzungs-, Rück-
zugs- und Ruhegebiete von Futter- oder Wasserstel-
len sowie Unterbindung des Genaustauschs zwi-
schen Populationen. Die einerseits aus Verkehrssi-
cherheit erforderlichen Wildzäune bzw. Lärm-
schutzwände, verstärken andererseits die Trennwir-
kung. Überregional können Arten wie Rothirsch, 
                                                           
26 Grüne Infrastrukturen dienen der Bereitstellung von 

Ökosystemleistungen. Sie umfassen Schutzgebiete, natürliche 
Landschaftselemente wie Hecken oder Feldgehölze, künstliche 
Verbindungswege (Grünbrücken) und innerstädtische 
Parkanlagen. Auch Maßnahmen im Bereich des 
Hochwasserschutzes, wie Revitalisierungen, schaffen Grüne 
Infrastruktur, COM(2013) 249. 

Braunbär und Luchs betroffen sein, kleinräumige 
Arten, wie Laufkäfer, Amphibien, Kleinsäuger aber 
auch Fledermäuse. Um diese Barrierewirkungen zu 
vermeiden, wurden bereits Grünbrücken und Unter-
tunnelungen errichtet, weitere sind in Planung. Der 
Ausbau der Binnenschifffahrt, v. a. auf der Donau, 
als West-Osttransitroute, stellt Anforderungen an 
das Flussbett.  
 

 
 
MASSNAHMEN 

--- Verbesserung der Koordinierung der raumwirk-
samen Sektorplanung zwischen und auf allen 
Planungsebenen in Hinsicht auf Biodiversitäts-
aspekte  

--- Einbeziehung von Biodiversitätsaspekten und 
Berücksichtigung ökologischer Funktionen bei 
der Umsetzung von raumplanerischen und pla-
nerischen Instrumenten auf allen Planungsebenen  

--- Erhebung österreichweiter Daten zum Boden- 
und Flächenverbrauch durch Bund und Länder 
im Rahmen einer ÖROK-Umsetzungspartner-
schaft und Ausarbeitung eines Aktionsplanes 
zur Reduktion des Boden- und Flächenver-
brauchs mit regionalisierten verbindlichen 
Zielwerten (gemäß Bodencharta 201427) 

--- Berücksichtigung der biodiversitätsrelevanten 
Ergebnisse von Strategischen Umweltprüfungen 
bei der Umsetzung von Plänen und Programmen 

--- Berücksichtigung der Anliegen der Biodiversi-
tät im Rahmen der Fachplanungskompetenzen 
des Bundes und im Rahmen von Umsetzungs-
partnerschaften der Österreichischen Raumord-
nungskonferenz 

--- Raumplanerische Absicherung von Wildtierkor-
ridoren/Lebensraumvernetzungsachsen/Grüner 
Infrastruktur 

--- Identifizierung der Räume mit verstärktem Be-
darf an Grüner Infrastruktur und Berücksichti-
gung in Planungen der verschiedenen Ebenen 
und Sektoren, wie Flächenwidmung, regionale 

                                                           
27 http://www.oekosozial.at/index.php?id=14105#element85508  
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Planungen, Gesamtverkehrsplan, damit abge-
stimmte Errichtung von Grünbrücken und Un-
tertunnelungen  

--- Kartographische Darstellung von Ökosystem-
leistungen im europäischen Gleichklang  

--- Mitwirkung bei der Entwicklung der „no net 
loss“28 Initiative der EU und Prüfung sowie 
Umsetzung sinnvoller Vorschläge  

--- Biodiversitätsfördernde Behandlung der Rand-
bereiche und Böschungen von Straßen, 
Bahntrassen und Stromleitungstrassen als mög-
liche Wanderkorridore und Sonderstandorte un-
ter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit 

--- Prüfung der Möglichkeiten der Einrichtung 
eines Landschaftskontos29  

--- Berücksichtigung des funktionalen Zusammen-
hanges und des Lebensraumverbundes bei der 
Anlage von Ausgleichsflächen  

--- Erhöhung der Grünflächen in urbanen Gebieten 
unter Berücksichtigung von brachliegenden In-
dustrie-, Gewerbe- und Wohngebäuden sowie 
biodiversitätsfördernde Ausstattung bei Neuan-
lagen 

--- Einbeziehung des bereits vorhandenen Instru-
mentes zur Bodenfunktionsbewertung als Basis 
für Bodenschutz und Raumplanung  

--- Erarbeitung bundesweiter Strategien zur Le-
bensraumvernetzung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Maßnahme 7 der EU-Biodiversitäts-Strategie: „Vermeidung von 

Nettoverlusten an Biodiversität und Ökosystemleistungen.“ 
29 Siehe Grundlagendokument.  

Evaluierungsparameter:  

--- Flächeninanspruchnahme (MOBI F1) 
--- Anzahl der Raumordnungskonzepte, die öko-

logische Vorrangflächen berücksichtigen 
--- Anzahl Grünbrücken und Untertunnelungen 

einschließlich Nachrüstungsmaßnahmen bei 
bestehenden Einrichtungen 

 
Umsetzungsakteure: Ämter der Landesregierun-
gen, BMVIT, Städte und Gemeinden 
Weitere Akteure: ASFINAG, BMLFUW, ÖBB, 
ÖROK, Straßenmeistereien, Via Donau sowie 
NGOs 
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HANDLUNGSFELD – 
BIODIVERSITÄT WELTWEIT 
SICHERN 
 
 
ZIEL 12  BEITRAG ZUR BEWÄLTIGUNG 

DER GLOBALEN BIODIVERSITÄTSKRISE IST 

GELEISTET 

--- Nagoya Protokoll ist ratifiziert. 
--- Anteil von biodiversitätsrelevanter Finanzie-

rung in Prozent an der öffentlichen Entwick-
lungszusammenarbeit (ODA) ist erhöht 
(2020+). 

--- Bewusstsein zu Auswirkungen des Rohstoff-
verbrauchs und Konsumverhaltens in Öster-
reich auf die globale Biodiversitätssituation 
ist gestärkt (2020+). 

--- Kapazitätsaufbau zur Vermeidung von GVO 
und zum Aufbau einer nachhaltigen und lo-
kalen Gegebenheiten angepassten Landwirt-
schaft in Entwicklungsländern ist erfolgt 
(2020).  

 
HINTERGRUND 

Nicht-nachhaltige Produktions- und Konsummuster 
gehören zu den Hauptgründen für den weltweiten 
Verlust der biologischen Vielfalt. Die Industrielän-
der, wie auch Österreich, sind daher aufgerufen ihr 
Konsumverhalten zu überdenken und vor allem die 
Entwicklungsländer in ihren Bemühungen um den 
Schutz und die Sicherung der nachhaltigen Nutzung 
ihrer biologischen Vielfalt zu unterstützen. Dazu 
zählt auch die vermehrte Nutzung von innovativen 
Finanzierungsinstrumenten (z. B. Privatsektor), auf 
der Basis von Erfahrungen im Klimawandelbereich. 
Erfahrung in der EZA und im Klimawandelbereich 
zeigen, dass ein die Übertragung von Verantwor-
tung auf die lokale Bevölkerung, z. B. durch Mikro-
kredite und der Aufbau von lokal getragenen nach-
haltigen Wirtschaftssystemen der Schlüssel zum 
Erfolg sind.  
Der Verlust der biologischen Vielfalt betrifft arme 
Bevölkerungsgruppen in Entwicklungsländern in 
besonderem Ausmaß. Die Einbindung des Umwelt-
schutzes und der Erhalt der natürlichen Lebens-
grundlagen gehört daher, wie schon im EZA-Ge-

setz30 festgeschrieben, zu den wichtigsten Aufgaben 
der Entwicklungszusammenarbeit. So leisteten im 
Jahr 2011 17 % der von der Österreichischen EZA 
geförderten Projekte einen konkreten Beitrag zur 
Erhaltung der Biologischen Vielfalt. Ein Meilen-
stein zur Erreichung einer Politikkohärenz in Öster-
reich stellte die Verabschiedung des Strategischen 
Leitfadens Umwelt & Entwicklung der österreichi-
schen Entwicklungspolitik dar.31 Zur Begleitung der 
Umsetzung des Strategischen Leitfadens wurde die 
informelle Plattform Umwelt und Entwicklung ins 
Leben gerufen. Das Netzwerk AGRINATURA32 
vereint Forschungseinrichtungen Europas mit dem 
Ziel eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung in 
Entwicklungsländern durch Capacity building zu 
unterstützen. Österreich leistet wichtige Beiträge im 
Rahmen von REDDplus33 und unterstützt Projekte 
zum Erhalt der Biodiversität in Entwicklungslän-
dern im Rahmen der Life-Web-Initiative der Kon-
vention über die Biologische Vielfalt.  
Aktuelle Entwicklungen der EU im Rahmen des 
Washingtoner Artenschutzübereinkommens (CITES) 
verfolgen das Ziel den weltweit weiter ansteigenden 
legalen und illegalen Handel mit wildlebenden Tie-
ren und Pflanzen zu beschränken34,35. Es liegt ein 
EU-Konzept vor, das unter anderem effektivere 
Strategien für die Bekämpfung des illegalen Han-
dels innerhalb der EU sowie weitere Empfehlungen 

                                                           
30 Bundesgesetz über die Entwicklungszusammenarbeit 

(EZA-G) BGBl. 49/2002 
31 BMEIA 2009 
32 www.agrinatura.eu  
33 REDD – Das REDD-Modell spielt bei den Verhandlungen im 

Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 
(Nachfolgeregelung zum Kyoto-Protokoll) eine Rolle als ein 
möglicher Weg zur Reduktion von Treibhausgasen und zur 
Nutzung von Wäldern als Kohlenstoffspeicher (daher hier 
REDD+ genannt).  

34 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. Januar 2014 
zu Straftaten im Zusammenhang mit wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten (2013/2747(RSP))  

35 Declaration: London Conference on the Illegal Wildlife Trade. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachm
ent_data/file/281289/london-wildlife-conference-declaration-
140213.pdf 
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vorsieht, z. B. verbesserte Kontrollen und Überwa-
chung, höhere Strafzahlungen, Unterstützung inter-
nationaler Kooperationen sowie Ausbau der Ent-
wicklungszusammenarbeit im Rahmen von Aktivi-
täten gegen den illegalen Holzeinschlag (FLEGT36), 
Ausgleichszahlungen für Entwicklungsländer, wenn 
diese ihre Entwaldung und Degradierung von Wäl-
dern nachweislich reduzieren (REDD+37), und 
Schutzprogramme durch lokale Dorfgemeinschaften 
(CRM38).  
 
MASSNAHMEN 

--- Ratifikation des Protokolls von Nagoya über 
den Zugang zu genetischen Ressourcen und die 
ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich 
aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile, auf der 
Basis der entsprechenden EU-Verordnung 

--- Auslotung der Möglichkeiten Österreichs, 
bestmöglich einen relevanten Beitrag zur Finan-
zierung des globalen Biodiversitätserhalts ins-
besondere in Partnerländern zu leisten 

--- Verstärkte Berücksichtigung der Erhaltung von 
Biologischer Vielfalt in der österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit, verstärkte Förde-
rung von Projekten mit positiven Auswirkungen 
auf die Biologische Vielfalt. 

--- Bewusstseinsbildende Information der österrei-
chischen Öffentlichkeit, wie sich unser Kon-
sumverhalten in ausgewählten Bereichen auf die 
globale Biodiversität und Armut auswirkt 

--- Wissensvermittlung und -transfer auf Ebene der 
Universitäten 

--- Verminderung der biodiversitätsrelevanten 
Rohstoffentnahmen in konkreten Projekten mit 
österreichischer Beteiligung und Exportkreditfi-
nanzierung im Ausland sowie Durchführung 
von Umweltprüfungen und Berücksichtigung 
der Ergebnisse in der Umsetzung 

--- Prüfung von Projekten mit österreichischer Be-
teiligung und Exportkreditfinanzierungen in Hin-
blick auf ihre Auswirkungen auf Biodiversität  

--- Vermehrte Durchführung von Projekten zum 
Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern zur 
Anwendung und zum Umgang mit gentechnisch 
veränderten Organismen (Risikoabschätzung, 
Sozio-ökonomische Auswirkungen, Nachweis 
und Monitoring); Stärkung des Bewusstseins für 
und des Zugangs zu Alternativen  

                                                           
36 Forest Law Enforcement, Governance and Trade (Aktionsplan der 

EU) 
37 The United Nations Collaborative Programme on Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation in 
Developing Countries 

38 Community Resource Management 

--- Verstärkte Mitarbeit österreichischer AkteurIn-
nen in internationalen Institutionen und Instru-
menten für den globalen Biodiversitätsschutz 
(CBD, Cartagena Protokoll, CITES, Ramsar, 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, 
Weltklimarat, Weltrat für Biodiversität und 
Ökosystemleistungen-IPBES)  

--- Unterstützung der Bemühungen zur Berücksich-
tigung biodiversitätsrelevanter Aspekte in Pro-
duktionsprozessen auf internationaler Ebene, 
z. B. verstärkte Integration von Biodiversitäts-
aspekten in bestehende Corporate Social 
Responsibility(CSR)-Systeme  

--- Auf der Basis der entsprechenden EU‐Ver-
ordnung Schaffung von Rahmenbedingungen, 
Strukturen und Mechanismen, die österreichi-
schen Forschungseinrichtungen internationale 
arten- und naturschutzbezogene Arbeiten im 
Rahmen des Nagoya-Protokolls ermöglichen 

 

Evaluierungsparameter: 

--- Anteil biodiversitätsrelevanter Finanzie-
rung an der öffentlichen Entwicklungszu-
sammenarbeit  

--- Ratifikation Nagoya-Protokoll 
--- Kenntnis der Finanzflüsse in Entwicklungs-

ländern für Biodiversitätsmaßnahmen bei 
Ministerien und Austrian Development 
Agency-ADA  

--- Kenntnis der Bedeutung des Konsumverhal-
tens auf die Biodiversität weltweit in der Öf-
fentlichkeit (repräsentative Umfrage) 

--- Anzahl der Projekte mit Exportkreditfinan-
zierung, die Auswirkungen auf die Biodiver-
sität haben  

--- Anzahl von Kapazitätsaufbauprojekten zur 
Vermeidung von GVO und zum Aufbau ei-
ner nachhaltigen und lokalen Gegebenheiten 
angepassten Landwirtschaft  

--- Bewusstseinsbildung bei Konsumenten (re-
präsentative Umfrage)  

 
Umsetzungsakteure: BMEIA, BMLFUW, 
BMWFW  
Weitere Akteure: ADA, Ämter der Landesregie-
rungen, BMF, Botanische und Zoologische Gärten, 
Österreichische Entwicklungsbank, Österreichische 
Kontrollbank, Umweltbundesamt, Universitäten 
sowie NGOs 
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ÜBERBLICK ZU ZIELEN, UMSETZUNGSVERANTWORTUNG UND EVALUIERUNGSPARAMETER 

 

Ziel Rechtlicher Bezug in Ergän-
zung zu Naturschutzgesetzen  

Hauptverantwortlich 
für die Umsetzung 

Weitere Akteure Evaluierungsparameter  

     

Ziel 1  

Bedeutung der Biodi-

versität ist von der  

Gesellschaft anerkannt 

Schulunterrichtsgesetze Ämter der Landes-

regierungen, BMBF, 

BMLFUW 

Ausbildungs- und Weiter-

bildungseinrichtungen (Uni-

versitäten, Fachhochschulen, 

Volkshochschulen, Schulen),  

ASFINAG, BFW, BMWFW,  

Botanische und Zoologische  

Gärten, EVUs, LFis, Natur-

kundliche Museen, Naturschutz-

akademien, ÖBB, Städte und  

Gemeinden sowie NGOs 

--- Aktivitäten zur Förderung der Biodiversität (MOBI B1) 

--- Anzahl der positiven Medienberichterstattungen über 

Biodiversität und Naturschutz (Clippings) 

--- Anzahl der Partner der Kampagne vielfaltleben  

--- Anerkennung der Bedeutung der Werte der Biodiversität 

durch die Gesellschaft sowie durch spezifische, biodiversi-

tätsrelevante Sektoren (österreichweite, repräsentative bzw. 

sektorale Umfragen) 

--- Auswertung von Zuseherquoten relevanter Sendungen im 

Fernsehen (ORF sowie anderer Sender) 

--- Zugriffe/Bewertungen in ausgewählten biodiversitätsrelevan-

ten social media (likes) z. B. Nationalparks Austria 

--- Wissensvermittlung im Biologieunterricht in Pflichtschulen 

(Messgröße: Schulstunden) 

--- Besuche von Schulklassen/Unternehmen/Institutionen in 

Nationalparks, Naturparks oder anderen Schutzgebieten 

--- Anzahl errichteter Kommunikations- und Vernetzungsplatt-

formen zum Thema Biodiversität 

--- Höhe der ausgegebenen Mittel für biodiversitätsbewusst-

seinsbildende Maßnahmen in Förderbereichen (z. B. Ländli-

che Entwicklung-LE, Europäische Territoriale Zusammenar-

beit-ETZ, LIFE) 

--- Anzahl von neuangelegten Biodiversitätsflächen im öffentli-

chen Raum 
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Ziel Rechtlicher Bezug in Ergän-
zung zu Naturschutzgesetzen  

Hauptverantwortlich 
für die Umsetzung 

Weitere Akteure Evaluierungsparameter  

     

Ziel 2 

Biodiversitätsforschung 

und Biodiversitäts-

monitoring sind ausgebaut 

FFH-RL, V-RL, WRRL, Uni-

versitätsgesetz 

Ämter der Landesregie-

rungen, BMWFW 

AGES, außeruniversitäre For-

schungseinrichtungen, BFW, BMG 

(GVO Forschung), BMLFUW, 

BMVIT, Fachhochschulen, Natur-

wissenschaftliche Sammlungen, 

LFBÖ, LKÖ, ÖAW, Schutzge-

bietsverwaltungen, Umweltbun-

desamt, Universitäten sowie NGOs

--- Anzahl der Berichte und peer-reviewed Publikationen 

zur Biodiversitätsforschung mit Beteiligung nationaler 

Einrichtungen 

--- Reduktion der Anzahl der Schutzgüter von europäischer 

Bedeutung, die derzeit noch als „unknown“ eingestuft 

sind (für EU-Berichtspflichten) 

--- Fläche, die durch aktuelle Biotopkartierungen abgedeckt 

ist 

--- Anzahl/TeilnehmerInnen an biodiversitätsbezogenen Weiter-

bildungs- und Beratungsveranstaltungen für Land- und 

ForstwirtInnen und andere Akteure 
     

Ziel 3 

Land- und Forstwirtschaft 

tragen zur Erhaltung und 

Verbesserung der Bio-

diversität bei 

Landwirtschaftsgesetz, GAP, 

Forstgesetz 

Ämter der Landesregie-

rungen, BMLFUW  

AGES, BFW, Botanische und 

Zoologische Gärten, Landesjagd-

verbände, Land&Forst Betriebe, 

LFIs, Landwirtschaftskammern, 

ÖBf AG, Schutzgebietsverwaltun-

gen, Städte und Gemeinden, Uni-

versitäten, WKÖ, Arche Noah und 

weitere NGOs 

--- Fläche mit biodiversitätsrelevanten Agrarumweltmaß-

nahmen 

--- Höhe der Ausgaben für biodiversitätsrelevante Maß-

nahmen des Agrarumweltprogramms  

--- Obstsortenvielfalt (MOBI G5) 

--- Natürlichkeit der Baumartenzusammensetzung (MOBI W1) 

--- Totholz (MOBI W2) 

--- Biodiversitätsindex Wald 

--- Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen der FFH-

Richtlinie (Art. 17 Bericht) sowie Status der Vogelarten der 

Agrarlandschaft und der Wälder der Vogelschutzrichtlinie 

(Art. 12 Bericht)  

--- Gefährdungsstatus ausgewählter Artengruppen und Bio-

toptypen der Agrarlandschaft und der Wälder (Rote Liste) 

--- Farmland Bird Index 

--- Anzahl und Fläche der Naturwaldreservate 

--- Erhaltungswürdige Nutztierrassen (MOBI G6)  

--- Arten und Sortenvielfalt in der landwirtschaftlichen Produk-

tion in Österreich  

--- Anzahl Bienenvölker  
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Ziel Rechtlicher Bezug in Ergän-
zung zu Naturschutzgesetzen  

Hauptverantwortlich 
für die Umsetzung 

Weitere Akteure Evaluierungsparameter  

     

--- Fläche und Anteil von Wäldern mit der übergeordneten Ziel-

setzung der Biodiversitätserhaltung durch aktive Maßnahmen 

(gem. MCPFE Assessment Guidelines Kategorien 1.3)  

--- Zahl der biodiversitätsrelevanten auf die Land- und Forst-

wirtschaft bezogenen österreichischen Traditionen im Ver-

zeichnis des Übereinkommens zur Erhaltung des immateriel-

len Kulturerbes 
     

Ziel 4 

Wildtierbestand und 

Fischbestand sind an na-

turräumliche Verhältnisse 

angepasst 

Jagdgesetze, Fischereirechte, 

WRRL 

Ämter der Landesregie-

rungen, BMLFUW 

BFW, Bundesamt für Wasserwirt-

schaft, Energiewirtschaft, Fische-

reiverbände, Fischzüchter, Ge-

meinden, Gewerbe und Industrie, 

Jagdverbände, Landwirtschafts-

kammern, Land&Forst Betriebe, 

ÖBf AG, Schutzgebietsverwaltun-

gen, Tourismusverbände, Universi-

täten, Wasserwirtschaft sowie 

NGOs 

--- Wildeinfluss auf die Waldverjüngung (WEM und ÖWI) 

--- Status und Trend der Fischarten (Rote Liste) 

--- Anzahl der Verfahren mit Bezug zu §16 (5) Forstgesetz 

(„Waldverwüstung durch Wild“) 

--- Schälschäden (ÖWI)  

--- Status und Trend von Beutegreifern (Rote Liste, FFH-RL) 

--- Akzeptanz der Beutegreifer in der Bevölkerung (repräsenta-

tive Umfrage) 

--- Ökologischer Zustand der Fließgewässer und Seen (gemäß 

WRRL) 

--- Anteil der nachhaltig in Österreich produzierten Fische am 

gesamt österreichischen Fischkonsum 
     

Ziel 5 

Tourismus und Freizeitak-

tivitäten erfolgen im Ein-

klang mit Biodiversitäts-

zielen 

Nationalparkgesetze, FFH-RL, 

V-RL 

Ämter der Landesregie-

rungen, Tourismus-

verbände und  

-kooperationen 

BMLFUW, BMWFW, Österrei-

chische Hoteliervereinigung,  

Österreich Werbung, WKÖ,  

CIPRA Österreich, Alpine Organi-

sationen sowie andere NGOs 

--- Anzahl der Betriebe mit dem Umweltzeichen Tourismus 

und Freizeitwirtschaft  

--- Anzahl von Betrieben bzw. Projekten mit Kooperationen 

zwischen Schutzgebietsverwaltungen, regionalen Akteuren 

und Tourismus 

--- Anzahl von Schutzgebieten als Unterzeichner der Europäi-

schen Charta für Nachhaltigen Tourismus (Europarc Federa-

tion), Anzahl der Charta-Partner 
     



 

 
 

---    36     --- 

Ziel Rechtlicher Bezug in Ergän-
zung zu Naturschutzgesetzen  

Hauptverantwortlich 
für die Umsetzung 

Weitere Akteure Evaluierungsparameter  

     

Ziel 6 

Energieversorgung erfolgt 

biodiversitätsschonend 

Wasserrechtsgesetz, Kraft-

stoffverordnung, Verordnung 

über landwirtschaftliche Aus-

gangsstoffe 

Ämter der Landesregie-

rungen, BMLFUW, 

BMWFW  

BMVIT, Energiewirtschaft, Städte 

und Gemeinden, ÖBB, ÖBf AG, 

Österreichischer Biomasseverband, 

Universitäten sowie NGOs 

--- Zonierungskonzepte für Windkraft und andere flächen-

relevante Energiequellen 

--- Österreichweite bzw. regionale Konzepte zur Auswahl 

geeigneter Standorte für die Wasserkraftnutzung bzw. 

zum Schutz ökologisch sensibler Gewässerstrecken 

--- Lichtemissionen (MOBI S2)  

--- Ökologischer Zustand der Fließgewässer (gemäß WRRL) 

--- Anteil Ökostrom am gesamten Stromverbrauch 
     

Ziel 7  

Schadstoffeinträge sind 

reduziert 

Klimaschutzgesetz, Emissions-

höchstmengengesetz-Luft, Im-

missionsschutzgesetz-Luft, 

WRRL 

BMLFUW, BMWFW  AGES, Ämter der Landesregierun-

gen, BFW, BMVIT, Gartenbau 

und -handel, Industrie, Landwirt-

schaftskammern, Städte und Ge-

meinden, Umweltbundesamt, 

WKÖ sowie NGOs 

--- Critical Loads (MOBI BO2) 

--- Chemischer Zustand Oberflächengewässer und Grund-

wasser (gemäß WRRL) 

--- Anzahl der AnwenderInnen von PSM nach fachlicher 

Qualifikation, einschließlich Mengen- und Flächenanga-

ben 

--- Bodenzustandsinventuren  

--- Indikatoren zur Bewertung der Qualität der Luft 
     

Ziel 8  

Negative Auswirkungen 

invasiver gebietsfremder 

Arten sind reduziert 

EU-Verordnung IAS, Jagd- und 

Fischereigesetz, Forstgesetz, 

Pflanzenschutzgesetz, Ver-

packungsholzverordnung 

Ämter der Landesregie-

rungen, BMWFW, 

BMLFUW 

AGES, ASFINAG, Berg- und 

Naturwachten, BFW, BMBF, BMF 

(Zoll), BMG, BMVIT, Botanische 

und Zoologische Gärten, EVU, 

Fischereiverbände, Gartenbau und 

-handel, Imkerverbände, Jagdver-

bände, Landwirtschaftskammern, 

ÖBB, ÖBf AG, ÖWAV, Schutz-

gebietsverwaltungen, Umweltbun-

desamt, Via Donau, Universitäten 

sowie NGOs 

--- Status und Trend gebietsfremder Arten (MOBI N6) 

--- Bekämpfungskosten von invasiven gebietsfremden Arten 

(z.B. in Schutzgebieten, Life-Projekte) 

--- Problembewusstsein bei ausgewählten Zielgruppen (öster-

reichweite, repräsentative Umfrage) 



 

 
 

---    37     --- 

Ziel Rechtlicher Bezug in Ergän-
zung zu Naturschutzgesetzen  

Hauptverantwortlich 
für die Umsetzung 

Weitere Akteure Evaluierungsparameter  

     

Ziel 9  

Biodiversitätsgefährdende 

Anreize, einschließlich 

Subventionen sind abge-

baut oder umgestaltet 

 BMF, BMWFW Alle relevanten Ministerien, Ämter 

der Landesregierungen, Städte und 

Gemeinden, WIFO, IHS sowie 

NGOs 

--- Anzahl der abgebauten oder umgestalteten Subventionen 

--- Anzahl der Subventionen in die Biodiversitätskriterien 

aufgenommen wurden 

--- Anzahl von Betrieben, welche Biodiversitätskriterien in 

ihre Produktionsprozesse oder Abläufe einbezogen haben 

     

Ziel 10 

Arten und Lebensräume 

sind erhalten 

FFH-RL, V-RL Ämter der Landesregie-

rungen, BMLFUW 

Berg- und Naturwacht, BFW, 

BMLVS, BMVIT, BMWFW, Bo-

tanische und Zoologische Gärten, 

Fischereiverbände, Jagdverbände, 

Land&Forst Betriebe, Landwirt-

schaftskammern, Nationalpark-

verwaltungen, ÖBf AG, Schutzge-

bietsverwaltungen, Städte und 

Gemeinden, Universitäten sowie 

NGOs 

--- Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen der 

FFH-Richtlinie sowie Status der Vogelarten (Berichte 

gem. Art. 17 FFH-RL und Art. 12 VS-RL)  

--- Status und Trend von ausgewählten Arten und Biotopty-

pen (Rote Liste, MOBI N4, N5) 

--- Schutzgebietsbetreuung: Anteil von naturschutzrechtlich 

verordneten Gebieten mit eigener Verwaltung (MOBI N3) 

--- Fläche mit natürlicher Entwicklung (für Wald: gem. 

MCPFE) 

--- Anzahl und Fläche der naturschutzrechtlich geschützten 

Gebiete (MOBI N1) 

--- Anzahl der Managementpläne für Natura 2000-Gebiete  

--- Akzeptanz von Natura 2000-Gebieten bei ausgewählten 

Zielgruppen (repräsentative Umfrage) 

--- Indikatoren der Nationalpark-Strategie 

--- Kriterienkatalog der österreichischen Klimawandelanpas-

sungsstrategie (Aktivitätsfeld Biodiversität und Ökosysteme) 
     

Ziel 11 

Biodiversität und Ökosys-

temleistungen sind in den 

Bereichen Raumordnung 

und Verkehr/Mobilität 

berücksichtigt 

Raumordnungsgesetze Ämter der Landesregie-

rungen, BMVIT, Städte 

und Gemeinden 

ASFINAG, BMLFUW, ÖBB, 

ÖROK, Straßenmeistereien, Via 

Donau sowie NGOs 

--- Flächeninanspruchnahme (MOBI F1) 

--- Anzahl der Raumordnungskonzepte, die ökologische Vor-

rangflächen berücksichtigen 

--- Anzahl Grünbrücken und Untertunnelungen einschließlich 

Nachrüstungsmaßnahmen bei bestehenden Einrichtungen 



 

 
 

---    38     --- 

Ziel Rechtlicher Bezug in Ergän-
zung zu Naturschutzgesetzen  

Hauptverantwortlich 
für die Umsetzung 

Weitere Akteure Evaluierungsparameter  

     

Ziel 12 

Beitrag zur Bewältigung 

der globalen Biodiversi-

tätskrise ist geleistet 

Bundesgesetz über die Entwick-

lungszusammenarbeit 

BMEIA, BMLFUW, 

BMWFW 

ADA, Ämter der Landesregierun-

gen, BMF, Botanische und zoolo-

gische Gärten, Österreichische 

Entwicklungsbank, Österreichische 

Kontrollbank, Umweltbundesamt, 

Universitäten sowie NGOs 

--- Anteil biodiversitätsrelevanter Finanzierung an der  

öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit 

--- Ratifikation Nagoya Protokoll 

--- Kenntnis der Finanzflüsse in Entwicklungsländern für Bio-

diversitätsmaßnahmen bei Ministerien und Austrian Develo-

pment Agency-ADA  

--- Kenntnis der Bedeutung des Konsumverhaltens auf die Bio-

diversität weltweit in der Öffentlichkeit (repräsentative Um-

frage) 

--- Anzahl der Projekte mit Exportkreditfinanzierung, die Aus-

wirkungen auf die Biodiversität haben  

--- Anzahl von Kapazitätsaufbauprojekten zur Vermeidung von 

GVO und zum Aufbau einer nachhaltigen und lokalen Gege-

benheiten angepassten Landwirtschaft  

--- Bewusstseinsbildung bei Konsumenten (repräsentative Um-

frage) 
 
  



 

 
 

---    39     --- 

ÜBERBLICK ZU ZIELEN, MASSNAHMEN UND DEREN BEZUG ZU WEITEREN ZIELEN 
 

Ziel Maßnahme Maßnahme dient insbe-
sondere auch dem Ziel 

     

Ziel 1  

Bedeutung der Biodiversität 
ist von der Gesellschaft aner-
kannt 

--- Zielgruppenorientierter Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit, z. B. Erfordernisse zur praktischen Umsetzung der EU-Naturschutz-

Richtlinien, Bedeutung von Ökosystemen und ihrer Leistungen, Zusammenhänge zwischen Konsumverhalten und Biodiversi-

tät sowie Bewirtschaftung und Biodiversität, insbesondere auch für Grundeigentümer und Landnutzungsberechtigte 

--- Fortsetzung und Entwicklung österreichweiter und spezifischer Kampagnen, z. B. vielfaltleben, Nationalparks Austria, 

www.naturbeobachtung.at, Natur im Garten, Biodiversität in der Stadt, www.muttererde.at  

--- Einrichtung von sektorenübergreifenden Plattformen, z. B. Biodiversität und Gesundheit, „Business and Biodiversity“  

--- Verbesserung des Wissenstransfers zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, insbesondere EntscheidungsträgerInnen in der 

Wirtschaft, Multiplikatoren und naturnutzenden Berufsgruppen, HausgartenbesitzerInnen und Erholungssuchenden  

--- Ausbau der Lehrpläne aller Bildungsstufen im Hinblick auf das Verständnis von Biodiversität, deren Dynamik und um-

fassenden Wert, auf das Konzept der Ökosystemleistungen sowie auf Handlungsoptionen für den Erhalt der Biodiversität  

--- Ausbau der Angebote in der Erwachsenenbildung, z. B. http://www.vhs.or.at/, LFIs und NGOs, insbesondere auch Weiter-

bildungs- und Beratungsveranstaltungen für Land- und ForstwirtInnen und BeraterInnen 

--- Weiterentwicklung des Angebotes öffentlicher Medien (ORF) im Rahmen ihres Bildungsauftrages  

 

--- Verstärkte Nutzung von social media, z. B. Facebook, Twitter, Blogs, Apps, um junge Menschen zu erreichen 

 

--- Bewusstseinsbildung zur Erhaltung der Biodiversität auf Flächen mit Vorbildwirkung im öffentlichen Raum (Gemeinden, 

Städte, öffentliche Einrichtungen) 

Ziel 3, 4, 10, 11, 12 

 

 

Ziel 2, 10, 11 

 

Ziel 5, 9 

Ziel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

Ziel 2, 3, 4, 5, 10 

 

Ziel 3, 4 

 

Ziel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

Ziel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

Ziel 2, 11 

     

Ziel 2 

Biodiversitätsforschung  
und Biodiversitäts-
monitoring sind ausgebaut 

--- Bekenntnis zur organismischen und ökosystemaren Biodiversitätsforschung sowie einer lösungsorientierten transdisziplinären 

Forschung in nationalen Forschungsprogrammen, insbesondere zu Einflussfaktoren auf die Biodiversität  

--- Bewertung der Gefahren und Risiken sowie der Chancen für die Steuerung der Einflussfaktoren auf die Biodiversität und 

daraus abgeleitet die Entwicklung von Handlungsoptionen für Schutzmaßnahmen (inkl. Beweissicherung/Erfolgskontrolle) 

--- Förderung von open-access Publikationen entsprechend der Berliner Deklaration 

--- Erfassung und regelmäßige Überwachung (Monitoring), primär von EU-rechtlichen Schutzgütern (gemäß FFH- und Vogel-

schutz-Richtlinie) sowie weiterer Ausbau und Harmonisierung bestehender Datenmanagementstrukturen für die Erfassung, 

Haltung und Auswertung relevanter Informationen, z. B. für die Berichtslegungen gemäß Art. 17 der FFH-Richtlinie und 

Art. 12 der Vogelschutz-Richtlinie sowie für andere verpflichtende Berichtslegungen, z. B. CBD, Ramsar, Alpenkonvention 

--- Aktualisierung ausgewählter Roter Listen für Österreich und auf Bundesländerebene, Erarbeitung neuer Roter Listen für 

ausgewählte Artengruppen mit hohem Indikatorwert oder hoher Relevanz für Ökosystemleistungen  

--- Ausbau von flächendeckenden Biotopkartierungen  

Ziel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 

 

Ziel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

1, 12 

Ziel 1 

Ziel 3, 8, 10 

 

 

 

Ziel 10, 11 

 

Ziel 10, 11 



 

 
 

---    40     --- 

Ziel Maßnahme Maßnahme dient insbe-
sondere auch dem Ziel 

     

--- Weiterführung der im Rahmen der Österreichischen Raumordnungskonferenz begonnenen Arbeiten zur Entwicklung einer 

österreichweiten Landnutzungserhebung gemäß Landinformationssystem Austria/LISA-Standards  

--- Ausbau der Ausbildung im Bereich Biodiversitätsforschung, taxonomischer Grundlagenforschung sowie der taxonomisch-

systematischen Wissensvermittlung in der Lehramts- und Wissenschaftsausbildung an Universitäten, Fachhochschulen und 

außeruniversitären Einrichtungen 

--- Förderung von wissenschaftlichen Sammlungen unter Berücksichtigung innovativer Entwicklungen und moderner Technolo-

gien und Vernetzung von Datenprovidern (z. B. Global Biodiversity Information Facility-GBIF, Biofresh, Austrian Barcoding 

of Life-ABOL) 

--- Entwicklung von Methoden zur Integration von Biodiversitätsauswirkungen in Lebenszyklusanalysen (Life Cycle  

Assessment-Methoden) in Abstimmung mit den relevanten internationalen Entwicklungen 

 

--- Überprüfung bestehender biodiversitätsrelevanter Monitoringprogramme hinsichtlich ihrer Aussagekraft in Bezug auf Klima-

wandelanpassung  

---  „Horizon scanning“ von Entwicklungen und Gefährdungsfaktoren der Biodiversität z. B. Szenarien- und Prognosemodell-

entwicklungen  

--- Etablierung neuer Konzepte zur Erhebung der Biodiversität unter Mithilfe der Bevölkerung (z. B. Citizen Science mit Smart-

phone Apps) und von LandbewirtschafterInnen (z. B. aktiver Einbezug von Land- und ForstwirtInnen in Biodiversitätsmoni-

toring-Projekte) in Zusammenarbeit mit der Erfassung durch Experten 

--- Erfassung der Bodenbiodiversität und deren Ökosystemleistungen  

Ziel 11 

 

Ziel 1, 8, 10 

 

 

Ziel 1, 8, 10 

 

 

Ziel 3, 6, 8, 10, 12 

 

 

Ziel 8, 10 

 

Ziel 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

Ziel 8, 10 

 

 

Ziel 3, 11 
     

Ziel 3 

Land- und Forstwirtschaft 

tragen zur Erhaltung und 

Verbesserung der Bio-

diversität bei 

--- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung eines „günstigen Erhaltungszustandes“ für die FFH-

Schutzgüter der Agrarlandschaft und der Wälder, wie z.B. interdisziplinäre und partizipativ entwickelte praxisnahe Bewirt-

schaftungsleitlinien 

--- Effektive Nutzung verfügbarer Mittel für Flächenzahlungen sowie Projektförderungen zum Schutz der Biodiversität im Pro-

gramm für die Ländliche Entwicklung  

--- Einrichtung von 5 % ökologischer Vorrangflächen (z. B. Blühstreifen) in der Form, dass biodiversitätsbezogene Ökosystem-

leistungen, Vernetzungs- und Trittsteinfunktionen durch Agrarumweltmaßnahmen optimiert werden  

--- Erhaltung von Dauergrünland, insbesondere von extensiven Flächen sowie weiterer Flächen mit hohem Wert für den Natur-

schutz. Erhaltung des aktuellen Anteils der High Nature Value-HNV Flächen sowie eine biodiversitätsfördernde Offenhaltung 

der Kulturlandschaft durch Maßnahmen im ÖPUL 

--- Beibehaltung der spezifischen Unterstützung von landwirtschaftlichen Betrieben zur Erhaltung der Biodiversität insbesondere 

in benachteiligten Gebieten  

Ziel 10 

 

 

Ziel 10 

 

Ziel 10, 11 

 

Ziel 10 

 

 

Ziel 10 

 



 

 
 

---    41     --- 

Ziel Maßnahme Maßnahme dient insbe-
sondere auch dem Ziel 

     

--- Sicherung und Ausbau der regional angepassten Nutztierrassen in-situ, on-farm (in landwirtschaftlichen Betrieben) sowie ex-

situ, auch von Honigbienen  

--- Sicherung von Kulturpflanzensorten in-situ, on-farm (in landwirtschaftlichen Betrieben) sowie ex-situ (in Sammlungen wie 

botanischen Gärten, Genbanken) 

--- Sicherung der Ackerbegleitarten  

--- Sicherung des freien Tausches von Saatgut seltener Sorten  

--- Stärkung des Bewusstseins über die Bedeutung traditioneller Formen der Nutzung der biologischen Vielfalt und der damit 

verbundenen kulturellen Vielfalt in Österreich sowie Förderung des lokalen Erfahrungswissens über traditionelle Kulturarten 

und der genetischen Vielfalt (Sorten, Ökotypen, landeskultureller Wert)  

--- Fortführung nationaler Dialoge in der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere zur Umsetzung von EU-Vorgaben (z. B. Saat-

gut-Dialog, Walddialog, Natura 2000-Plattform) 

--- Umsetzung von effektiven Maßnahmen zum Schutz von Honig- und Wildbienen  

--- Umsetzung der Maßnahmen des Österreichischen Wald-Ökologie-Programms (ÖWÖP), insbesondere über das Programm  

für die Ländliche Entwicklung 2014–2020 

--- Schaffung von Anreizen in der Ländlichen Entwicklung 2014–2020 zur Erhöhung des Anteils an Alt- und Totholz, insbeson-

dere für Waldgebiete mit einem geringen Totholzanteil, nach fachlichen Kriterien 

--- Umwandlung und Überführung von naturfernen Beständen und Erhöhung des Anteils der an den Klimawandel angepassten 

Baumarten der potentiellen natürlichen Waldgesellschaften  

--- Erhöhung der Fläche von eingriffsfreien Bereichen in Nationalparks (insbesondere Waldflächen) entsprechend den Zielset-

zungen der österreichischen Nationalpark-Strategie und im Einklang mit den Empfehlungen des Beirats Nationalparks Austria 

sowie Identifizierung und Prüfung der Einrichtung weiterer, für den Prozessschutz geeigneter Gebiete im Rahmen von 

Schutzgebietskonzepten mittels Vertragsnaturschutz 

--- Erfassung, Sicherung und nachhaltige Entwicklung von naturnahen Waldbeständen im Rahmen geeigneter Förderprogramme 

nach entsprechendem Interessensausgleich sowie durch Ergänzung des Netzwerkes der Naturwaldreservate mit den noch nicht 

enthaltenen Waldgesellschaften in ausreichender Größe und Berücksichtigung von Altbeständen mit weit zurückreichender 

Habitattradition, unabhängig von der Waldgesellschaft  

--- Prüfung der Möglichkeiten der Umsetzung des Woodland Bird Index 

--- Ausbau der biologischen Landwirtschaft 

Ziel 10, Ziel 12 

 

Ziel 10, 12 

 

Ziel 10 

Ziel 12 

Ziel 1, 9, 10 

 

 

Ziel 1, 8, 10, 12 

 

Ziel 4, 7, 10 

Ziel 4, 10 

 

Ziel 9, 10 

 

Ziel 10 

 

Ziel 4, 10 

 

 

 

Ziel 10 

 

 

 

Ziel 2, 10 

Ziel 1, 3, 7, 9, 10 
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Ziel Maßnahme Maßnahme dient insbe-
sondere auch dem Ziel 

     

Ziel 4 

Wildtierbestand und Fischbe-

stand sind an naturräumliche 

Verhältnisse angepasst 

--- Sektorenübergreifende Abstimmung der Jagd mit der Land- und Forstwirtschaft, Verkehrs-, Siedlungs- und Erholungsnut-

zung, Tourismus sowie Naturschutz und Raumplanung  

--- Fortführung des Forst- und Jagddialogs sowie die verstärkte Kommunikation der Mariazeller Erklärung an alle Naturnutzer 

--- Verstärkte Berücksichtigung der Kriterien für eine nachhaltige Jagd  

--- Prüfung der Einführung von wildökologischen Raumplanungsinstrumenten in allen Bundesländern und Abstimmung überre-

gionaler Bejagungserfordernisse  

 

--- Berücksichtigung von überregionalen und regionalen Wildkorridoren, Migrationsachsen und -hindernissen in der örtlichen 

und überörtlichen Raumplanung  

--- Abstimmung erforderlicher revierübergreifender Bejagungsmethoden sowie von Lebensraumverbesserungsmaßnahmen 

--- Fortführung des Österreichischen Wildeinflussmonitorings (WEM) und der Verjüngungs- und Verbiss-Erhebungen der Öster-

reichischen Waldinventur (ÖWI)  

--- Gezielte Bewirtschaftung der Schalenwildbestände zum Erhalt und zur Verbesserung der Waldbiodiversität  

 

--- Abstimmung der Ausbildungsinhalte von Jagd und Forst insbesondere hinsichtlich Wildeinflusserkennung, -bewertung und 

ganzheitlicher Maßnahmenableitung  

--- Erstellung und Umsetzung österreichweit und mit Stakeholdern akkordierter Managementpläne für Beutegreifer (Bär, Wolf, 

Luchs, Greifvögel), die auch Maßnahmen für den Interessensausgleich, einschließlich Schadensprävention (z. B. Herden-

schutz) und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Regelung von Entschädigungsfragen, beinhalten  

--- Verbesserung der Morphologie, Hydrologie und des ökologischen Zustandes der Gewässer im Rahmen der Umsetzung der 

Vorgaben der Wasserrahmen-Richtlinie (WRRL) 

--- Errichtung funktionsfähiger Fischaufstiegshilfen gemäß den Vorgaben des Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans, Über-

prüfung bestehender Fischaufstiegshilfen und allenfalls ihre Verbesserung, Fischschutzeinrichtungen an Wasserkraftanlagen 

sowie Verwendung von fischschonenden Turbinentypen im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben der WRRL 

--- Festsetzung und Kontrolle des Höchstbesatzes bzw. Beschränkung auf bestimmte standorttypische Fischarten  

--- Verbot der Freisetzung invasiver gebietsfremder Fisch-, Flusskrebs- und Muschelarten  

--- Wiedereinbürgerung erloschener Bestände heimischer Fische, Flusskrebse und Muscheln nach situationsbezogener natur-

schutzfachlicher Prüfung unter Berücksichtigung der IUCN-Kriterien sowie verstärkte Produktion von autochthonen Besatzfi-

schen zur Stützung geschwächter Bestände  

--- Entwicklung von Kriterien und Indikatoren für eine nachhaltige Fischerei und Aquakultur 

--- Fortführung der Dialogplattform „Informationstagung EU-Fischereiangelegenheiten und Aquakultur“ (IFA)  

--- Regelmäßige Erstellung von Bewirtschaftungsplänen für Seen zur nachhaltigen Nutzung der Bestände  

Ziel 4, 5, 10, 11 

 

Ziel 3, 8, 10 

Ziel 3, 8, 10 

Ziel 10, 11 

 

 

Ziel 11 

 

Ziel 3, 10, 11 

Ziel 2, 10 

 

Ziel 3, 10 

 

Ziel 3 

 

Ziel 10, 11 

 

 

Ziel 8, 10 

 

Ziel 10 

 

 

Ziel 8, 10 

Ziel 8, 10 

Ziel 10 

 

 

Ziel 9, 12 

Ziel 8, 12 

Ziel 8, 10 



 

 
 

---    43     --- 

Ziel Maßnahme Maßnahme dient insbe-
sondere auch dem Ziel 

     

--- Führung von jährlichen Ausfang- und Besatzstatistiken  

--- Umsetzung der Vorgaben der Aquakulturrichtlinie i.d.g.F. (2006/88/EG) und der österreichischen Strategie zur Förderung der 

nationalen Fischproduktion (Aquakultur 2020) unter Beachtung ökologischer Auflagen  

Ziel 8, 10 

Ziel 8, 10, 12 

 
     

Ziel 5 

Tourismus und Freizeitaktivi-

täten erfolgen im Einklang 

mit Biodiversitätszielen 

--- Partizipative Festlegung von naturräumlichen und klimatischen Grenzen für touristische Infrastruktur auf Basis der regional 

differenzierten Biodiversitäts-Leitbilder und Anpassung von Ausbauvorhaben an diese Planung und gegebenenfalls Prüfung 

der Möglichkeiten eines Rückbaus  

--- Reduktion des weiteren Flächenverbrauches durch touristische Infrastrukturmaßnahmen 

--- Ausbau von Besucherlenkungsmaßnahmen innerhalb und außerhalb von Schutzgebieten in Abstimmung mit Grundeigentü-

mern 

--- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und Tourismus, insbesondere durch Schutzgebietsverwaltungen, Schutz-

gebietsbetreuerInnen und anderen regionalen Akteuren  

--- Umsetzung des Protokolls Tourismus der Alpenkonvention  

--- Kooperation zwischen Tourismus und Verkehrsbetreibern zur Entwicklung von sanften Mobilitätsangeboten (Anreise,  

Mobilität vor Ort) mit dem Ziel den an den Tourismus gekoppelten motorisierten Individualverkehr zu reduzieren 

--- Entwicklung von naturverträglichen Angeboten und Naturerlebnisräumen, auch in Siedlungsgebieten und Naherholungsräumen  

--- Überprüfung von Möglichkeiten zur Einhebung eines Biodiversitätsbeitrages für die Nutzung naturnaher Lebensräume durch 

Tourismus und Freizeitaktivitäten auf freiwilliger Basis 

--- Entwicklung und Umsetzung eines österreichweiten Konzepts für Tourismus und Naturschutz, mit Ausweisung von Ruhege-

bieten nach Tiroler Vorbild  

--- Weiterentwicklung und Evaluierung von Maßnahmen zur Offenhaltung der Kulturlandschaft als Grundlage für multifunktio-

nale Tourismusgebiete 

--- Evaluierung von Auswirkungen der Tourismuswirtschaft auf die Biodiversität 

Ziel 3, 10, 11 
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Ziel 10 

 

Ziel 10, 11 

 

Ziel 10 

Ziel 10, 11 

 

Ziel 10, 11 

Ziel 9 

 

Ziel 10, 11 

 

Ziel 3 

 

Ziel 2 
     

Ziel 6 

Energieversorgung erfolgt 

biodiversitätsschonend 

--- Transparente Abwägung der öffentlichen Interessen ‒ bei Neuanlagen ‒ zur Energiegewinnung und zum Schutz von Biodi-

versität auf regionaler und lokaler Ebene 

--- Planungen zur Festlegung geeigneter Ausbaustandorte unter Berücksichtigung von direkten und indirekten sowie kumulativen 

Effekten  

--- Revitalisierung, Modernisierung und Effizienzsteigerung bestehender Wasserkraftwerke, bei gleichzeitiger ökologischer 

Verbesserung zur Erreichung des guten ökologischen Zustands/Potentials  

--- Errichtung von Photovoltaikanlagen vorwiegend auf Gebäuden sowie geeigneten Freiflächen, nicht aber im Grünland  

--- Forcierung von Maßnahmen zu Reduzierung des Energieverbrauches und zur Steigerung der Energieeffizienz auf allen Stufen 

der Bereitstellung und Nutzung von Energie  

Ziel 10, Ziel 11 

 

Ziel 10, 11 
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--- Forcierung der kaskadischen Nutzung aller Stoffkreisläufe und Stärkung von nachwachsenden/erneuerbaren Rohstoffen aus 

nachhaltiger Produktion  

 

--- Minimierung der Lichtverschmutzung z. B. durch Ausstattung von biodiversitätsfreundlichen Beleuchtungsanlagen mit ener-

gieeffizienten und langlebigen Leuchtkörpern, Reduktion der Beleuchtungsdauer und -stärke durch Halbnachtschaltung, Be-

wegungsmelder 

Ziel 10 

 

 

Ziel 10 

     

Ziel 7  

Schadstoffeinträge sind  

reduziert 

--- Verringerung der Einträge von Pestiziden (Pflanzenschutzmittel, Biozide) in Grund- und Oberflächenwasser und Böden  

durch Optimierung und an den Stand der Technik angepassten reduzierten Einsatz in Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaft, 

Garten- und Siedlungsbereich sowie im Bereich von Verkehrswegen und Anwendung modernster wissenschaftlicher und 

technischer Erkenntnisse in der Verwendung 

--- Vorantreiben der Forschung über die ökologischen Auswirkungen von Pestiziden, Vernetzung der Zulassungsbestimmungen 

sowie verstärkte Information der Öffentlichkeit über Auswirkungen des Einsatzes von Pestiziden im jeweiligen Einsatzbereich

--- Reduktion des Eintrags von Düngemitteln insbesondere Stickstoff  

--- Fortführung bestehender Messreihen wie Bioindikatornetz (www.bioindikatornetz.at), Depositionserfassung im Waldzu-

standsmonitoring 

--- Vermehrte Schulungen von Hobbygärtnern und Verkaufspersonal bezüglich Spritzmittel hinsichtlich Biodiversitätsaspekten 

--- Umsetzung Nationaler Aktionsplan Pflanzenschutzmittel  

--- Förderung von Forschung zu Alternativen zu chemischen Pflanzenschutzmitteln  

--- Reduzierung des Schadstoffausstosses des motorisierten Individualverkehrs etwa durch Umstellung der Fahrzeuge auf emissi-

onsarme/-freie Antriebe (Elektromobilität) und Fortführung bestehender Maßnahmen im Verkehrssektor, die sich auch positiv 

auf die Biodiversität auswirken (z. B. Nachtfahrverbot, Geschwindigkeitsbegrenzungen nach Immissionsschutzgesetz-Luft, 

Programm der Bundesregierung gemäß Emissionshöchstmengengesetz-Luft)  

--- Stärkung regionaler Produktionsstandorte mit regionaler Wertschöpfung zur Reduzierung verkehrsbedingter Emissionen  

--- Reduktion des Eintrags von prioritären Stoffen gemäß Wasserrahmenrichtlinie  

--- Reduktion des Eintrags von Bioziden, Arzneimitteln, hormonell wirksamer Substanzen, Kunststoffpartikel und anderen che-

mischen Verbindungen, die dem biologischen Stoffkreislauf und natürlichen Ökosystemen fremd sind (Xenobiotika), in erster 

Linie durch Maßnahmen an der Quelle und ergänzt durch priorisierte abwassertechnische Innovationen  

--- Stärkung des Diskussionsprozesses mit den Nachbarstaaten Österreichs für eine Reduzierung der anthropogen verursachten 

Stickstoff-Verbindungen (z. B. im Rahmen des Übereinkommens über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung, 

LRTAP) 

Ziel 3, 11 
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Ziel 3 

Ziel 2, 3 

Ziel 6, 11 
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Ziel 4, 10 

Ziel 3, 4, 10 
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Ziel 8  

Negative Auswirkungen inva-

siver gebietsfremder Arten 

sind reduziert 

--- Vollzug der EU-Verordnung über die Prävention und die Kontrolle der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfrem-

der Arten  

--- Überprüfung nationaler Gesetzesmaterien in Hinblick auf Widersprüche zur EU-Verordnung  

 

--- Informations- und Erfahrungsaustausch über Erfolg und Misserfolg von Bekämpfungsmaßnahmen, z. B. in nationalen Fach-

gremien (z. B. Fischereibeirat, Nationalparkbeiräte, Ramsar-Kommission), im Rahmen von regelmäßigen Stakeholder-

Dialogen und Fachtagungen sowie Informationsbereitstellung für die breite Öffentlichkeit  

--- Anpassung der bestehenden Monitoringsysteme bei Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz, Gesundheit, Waldinventur,  

Wasserwirtschaft und Naturschutz  

--- Überprüfung der Möglichkeiten von und gegebenenfalls Einführung von „citizen science“ zur Erfassung von ausgewählten 

invasiven gebietsfremden Arten in Zusammenarbeit mit der Erfassung durch ExpertInnen  

--- Aktualisierung der nationalen Inventarlisten gebietsfremder Arten und Erstellung einer Liste von invasiven gebietsfremden 

Arten, die in Österreich in Zukunft zu erwarten sind einschließlich Festlegung präventiver Maßnahmen  

--- Fortsetzung des „Focal Point Neobiota“ als Informationsdrehscheibe und Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft  

--- Intensivierung der invasionsökologischen Forschung, insbesondere auch zu ökonomisch und gesundheitlich relevanten ge-

bietsfremden Arten sowie zu den Wechselwirkungen dieser Arten mit anderen Faktoren, wie Landnutzung, Eutrophierung, 

Klimawandel  

--- Forcierung der Prävention insbesondere auch durch Erhöhung des Problembewusstseins bei an der Verbreitung gebietsfrem-

der Arten beteiligter Sektoren, z. B. Handel (z. B. Tierhandel, Gartenbau), Transport- und Bauwirtschaft sowie in der breiten 

Bevölkerung (insbesondere Konsumverhalten) 

--- Aufnahme des Themas in Lehrpläne und -materialen sowie bei der Aus- und Weiterbildung von Multiplikatoren, land- und 

forstwirtschaftlichen Fachschulen, Jagd- und Fischerprüfungen, Nationalpark-Ranger, Naturschutzsachverständige  

Ziel 3, 4, 10, 11, 12 
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Ziel 9 

Biodiversitätsgefährdende 

Anreize, einschließlich Sub-

ventionen sind abgebaut oder 

umgestaltet 

--- Analyse und verstärkte Kommunikation von volks- und betriebswirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund biodiversitätsbeein-

trächtigender Subventionen  

--- Entwicklung und Aufnahme von Biodiversitätskriterien in Anreizmaßnahmen, einschließlich Subventionen sowie in mit 

öffentlichen Mitteln geförderten Projekten als Grundlage für die Vergabe unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozio-

ökonomischer Aspekte  

--- Entwicklung von Anreizen für die verstärkte Nutzung von Umweltmanagementsystemen mit Biodiversitätsbezug  

Ziel 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12 
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Ziel 10 

Arten und Lebensräume sind 

erhalten 

--- Priorisierung von Arten und Lebensräumen hinsichtlich ihres Schutzbedarfs und Umsetzung der notwendigen Maßnahmen 

unter Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten einschließlich Nutzungsformen  

--- Sicherung und Ausweitung aktiver und wirksamer Schutzgebietsbetreuungen  

--- Erhaltung von Schutzgebieten entsprechend ihrem Schutzzweck; Erstellung, regelmäßige Aktualisierung und Umsetzung der 

Managementpläne für jene Gebiete mit Managementbedarf, insbesondere Natura 2000-Gebiete 

--- Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels bei naturschutzfachlichen Planungen, Schutzkonzepten und Biodiversitäts-

leitbildern (Klimawandelanpassung)  

--- Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie zur Identifikation und Verbesserung der verschlechterten Ökosysteme sowie ihrer Wie-

derherstellung  

--- Erarbeitung von Optionen zur Ausweisung von Naturgebieten (eingriffsfreie Flächen mit Wildnischarakter) im Rahmen be-

stehender Schutzgebietskonzepte mittels Vertragsnaturschutz  

--- Überarbeitung bestehender Fachgrundlagen und Anpassung an den aktuellen Stand des Wissens (Studien und Kriterien Güns-

tiger Erhaltungszustand-GEZ, Handbuch für Mindestanforderungen an eine FFH- und Vogelschutz-Richtlinien konforme Kar-

tierung bzw. ein dementsprechendes Monitoring)  

--- Entwicklung einer Österreichischen Auen-Strategie sowie einer Feuchtgebiets-Strategie auf Basis des österreichischen Auen-

Inventars sowie unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Grundlagen bzw. Schwerpunktsetzungen der Länder  

--- Entwicklung eines Aktionsplanes zur Erhaltung der genetischen Vielfalt wildlebender Arten  

--- Umsetzung der Roadmap zur Globalen Strategie zur Erhaltung der Pflanzen in Österreich  

--- Überprüfung der Repräsentativität, der Kohärenz und Konnektivität bestehender Schutzgebiete und Umsetzung der Ergebnis-

se vor allem im Rahmen bestehender Verpflichtungen 

--- Umsetzung der Österreichischen Nationalpark-Strategie und der österreichischen Klimawandelanpassungsstrategie hinsicht-

lich Biodiversität und Ökosysteme  

--- Forcierung und Unterstützung freiwilliger Maßnahmen zur Schaffung eines Biotopverbundes  

--- Erhaltung von Altbäumen außerhalb von Wäldern mit entsprechender Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 

(Verkehrssicherheit, Wegesicherheit) 

--- Umsetzung der Alpenkonvention (insb. der Protokolle Naturschutz, Bodenschutz und Bergwald)  

--- Stärkung des Biotopverbundes durch Erhöhung der Ausstattungsqualität, qualitative Verbesserung der relevanten Flächen  

und Strukturelemente 

--- Identifizierung und Entwicklung von Optionen zur Erhaltung von Biodiversitäts-Hotspots außerhalb von Schutzgebieten  

unter Wahrung eines adäquaten Interessenausgleichs  

Ziel 3, 4, 5, 11  
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Ziel 11 

Biodiversität und Ökosystem-

leistungen sind in den Berei-

chen Raumordnung und Ver-

kehr/Mobilität berücksichtigt 

--- Verbesserung der Koordinierung der raumwirksamen Sektorplanung zwischen und auf allen Planungsebenen in Hinsicht auf 

Biodiversitätsaspekte  

--- Einbeziehung von Biodiversitätsaspekten und Berücksichtigung ökologischer Funktionen bei der Umsetzung von raumplane-

rischen und planerischen Instrumenten auf allen Planungsebenen  

--- Erhebung österreichweiter Daten zum Boden- und Flächenverbrauch durch Bund und Länder im Rahmen einer ÖROK-

Umsetzungspartnerschaft und Ausarbeitung eines Aktionsplanes zur Reduktion des Boden- und Flächenverbrauchs mit regio-

nalisierten verbindlichen Zielwerten (gemäß Bodencharta 2014) 

 

--- Berücksichtigung der biodiversitätsrelevanten Ergebnisse von Strategischen Umweltprüfungen bei der Umsetzung von  

Plänen und Programmen 

--- Berücksichtigung der Anliegen der Biodiversität im Rahmen der Fachplanungskompetenzen des Bundes und im Rahmen  

von Umsetzungspartnerschaften der Österreichischen Raumordnungskonferenz 

--- Raumplanerische Absicherung von Wildtierkorridoren/Lebensraumvernetzungsachsen/Grüner Infrastruktur 

--- Identifizierung der Räume mit verstärktem Bedarf an Grüner Infrastruktur und Berücksichtigung in Planungen der verschie-

denen Ebenen und Sektoren, wie Flächenwidmung, regionale Planungen, Gesamtverkehrsplan, damit abgestimmte Errichtung 

von Grünbrücken und Untertunnelungen  

--- Kartographische Darstellung von Ökosystemleistungen im europäischen Gleichklang  

--- Mitwirkung bei der Entwicklung der „no net loss“ Initiative der EU und Prüfung sowie Umsetzung sinnvoller Vorschläge  

--- Biodiversitätsfördernde Behandlung der Randbereiche und Böschungen von Straßen, Bahntrassen und Stromleitungstrassen 

als mögliche Wanderkorridore und Sonderstandorte unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit 

--- Prüfung der Möglichkeiten der Einrichtung eines Landschaftskontos  

--- Berücksichtigung des funktionalen Zusammenhanges und des Lebensraumverbundes bei der Anlage von Ausgleichsflächen  

--- Erhöhung der Grünflächen in urbanen Gebieten unter Berücksichtigung von brachliegenden Industrie-, Gewerbe- und Wohn-

gebäuden sowie biodiversitätsfördernde Ausstattung bei Neuanlagen 

--- Einbeziehung des bereits vorhandenen Instrumentes zur Bodenfunktionsbewertung als Basis für Bodenschutz und Raumplanung 

--- Erarbeitung bundesweiter Strategien zur Lebensraumvernetzung 

Ziel 3, 4, 5, 6, 7 
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Ziel 12 

Beitrag zur Bewältigung der 

globalen Biodiversitätskrise 

ist geleistet 

--- Ratifikation des Protokolls von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte 

Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile, auf der Basis der entsprechenden EU-Verordnung 

--- Auslotung der Möglichkeiten Österreichs, bestmöglich einen relevanten Beitrag zur Finanzierung des globalen Biodiversitäts-

erhalts insbesondere in Partnerländern zu leisten 

--- Verstärkte Berücksichtigung der Erhaltung von Biologischer Vielfalt in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, 

verstärkte Förderung von Projekten mit positiven Auswirkungen auf die Biologische Vielfalt. 

--- Bewusstseinsbildende Information der österreichischen Öffentlichkeit, wie sich unser Konsumverhalten in ausgewählten 

Bereichen auf die globale Biodiversität und Armut auswirkt 

--- Wissensvermittlung und -transfer auf Ebene der Universitäten  

--- Verminderung der biodiversitätsrelevanten Rohstoffentnahmen in konkreten Projekten mit österreichischer Beteiligung und 

Exportkreditfinanzierung im Ausland sowie Durchführung von Umweltprüfungen und Berücksichtigung der Ergebnisse in  

der Umsetzung 

 

--- Prüfung von Projekten mit österreichischer Beteiligung und Exportkreditfinanzierungen in Hinblick auf ihre Auswirkungen 

auf Biodiversität  

--- Vermehrte Durchführung von Projekten zum Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern zur Anwendung und zum Umgang mit 

gentechnisch veränderten Organismen (Risikoabschätzung, Sozio-ökonomische Auswirkungen, Nachweis und Monitoring); 

Stärkung des Bewusstseins für und des Zugangs zu Alternativen  

--- Verstärkte Mitarbeit österreichischer AkteurInnen in internationalen Institutionen und Instrumenten für den globalen Bio-

diversitätsschutz (CBD, Cartagena Protokoll, CITES, Ramsar, Umweltprogramm der Vereinten Nationen, Weltklimarat, 

Weltrat für Biodiversität und Ökosystemleistungen-IPBES)  

--- Unterstützung der Bemühungen zur Berücksichtigung biodiversitätsrelevanter Aspekte in Produktionsprozessen auf internati-

onaler Ebene, z. B. verstärkte Integration von Biodiversitätsaspekten in bestehende Corporate Social Responsibility(CSR)-

Systeme  

--- Auf der Basis der entsprechenden EU‐Verordnung Schaffung von Rahmenbedingungen, Strukturen und Mechanismen, die 

österreichischen Forschungseinrichtungen internationale arten- und naturschutzbezogene Arbeiten im Rahmen des Nagoya-

Protokolls ermöglichen 
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FÜR EIN LEBENSWERTES 
ÖSTERREICH. 

UNSER ZIEL ist ein lebenswertes Österreich in einem starken  
Europa: mit reiner Luft, sauberem Wasser, einer vielfältigen 
Natur sowie sicheren, qualitativ hochwertigen und leistbaren 
Lebensmitteln. Dafür schaffen wir die bestmöglichen Voraus-
setzungen. 
 

WIR ARBEITEN für sichere Lebensgrundlagen, eine 
nachhaltige Lebensart und verlässlichen Lebensschutz.	
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